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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Grundrechte

Als Zweitrat befasste sich in der Wintersession 2019 der Nationalrat mit dem
Bundesgesetz über die Gesichtsverhüllung, das der Bundesrat dem Parlament als
indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot» unterbreitet
hatte. Über die Initiative selbst wollte die Volkskammer erst nach der Verabschiedung –
oder Versenkung – des Gegenvorschlags befinden. Die Mehrheit der vorberatenden
SPK-NR hatte ihrem Rat nämlich Nichteintreten auf die Vorlage beantragt. Wie
Kommissionssprecher Balthasar Glättli (gp, ZH) dem Ratsplenum schilderte, war diese
Mehrheit durch eine Art unheilige Allianz von Initiativbefürwortern und
-befürworterinnen einerseits sowie der kategorischen Gegnerschaft eines
Verhüllungsverbots andererseits zustande gekommen. Während Erstere den
Gegenvorschlag als nicht geeignet ansahen, das Ziel der Initiative zu erreichen,
kritisierten Letztere, der Entwurf wolle – nicht anders als die Initiative – ein Problem
lösen, das gar nicht existiere, und sei damit genauso unnötig. Trotz des
Nichteintretensantrags hatte die Kommission bereits die Detailberatung der Vorlage
durchgeführt, um den Prozess im Falle des Eintretens nicht zu verzögern, und den
Entwurf um einige Elemente zur Stärkung der Gleichstellung der Geschlechter ergänzt.
Die Eintretensdebatte im Nationalrat wurde von beiden Lagern entsprechend hitzig
geführt und förderte manch erstaunliche Argumentationslinie zutage. So warf SVP-
Vertreter Andreas Glarner (svp, AG) dem Bundesrat vor, «noch nie in der Geschichte
der Eidgenossenschaft» habe es «einen derart untauglichen und unwürdigen
Gegenvorschlag zu einer Volksinitiative» gegeben. Gleichzeitig bekräftigten andere
Voten derselben Fraktion nicht nur deren Ablehnung des Gegenvorschlags, sondern
auch die Absicht, mit der Initiative die gesellschaftliche Stellung der Frauen zu
verbessern. Demgegenüber hielten die Grünen in ihrer Ablehnung eines jeglichen
Verhüllungsverbots die liberale Staatsordnung der Schweiz hoch und mussten sich von
der SP prompt dafür schelten lassen, mit der Ablehnung des Gegenvorschlags eine
«riesige Chance [zu] verpassen» (Beat Jans; sp, BS), der von Links-Grün schon so lange
angestrebten Gleichstellung in der Gesellschaft näher zu kommen, wie Cédric Wermuth
(sp, AG) bemerkte. Den Fraktionen der FDP und der GLP hingegen war der
Gegenvorschlag offenbar liberal genug, weshalb sie ihn – wie auch die Mitte-Fraktion –
mehrheitlich unterstützen wollten. Mit 94 zu 90 Stimmen bei 5 Enthaltungen fiel der
Entscheid des Nationalrats schliesslich knapp für Eintreten.
In der Detailberatung folgte die grosse Kammer dann durchwegs den Anträgen ihrer
Kommissionmehrheit und verlieh damit dem Gleichstellungsaspekt der
Verhüllungsfrage im Gegenvorschlag mehr Gewicht. So sollen dem Bund im
Gleichstellungsgesetz erstens Förderprogramme zur Verbesserung der Gleichstellung
zwischen Frau und Mann in der Gesellschaft ermöglicht werden. Zweitens sollen
finanzielle Beiträge des Bundes für die Integration gemäss dem Ausländer- und
Integrationsgesetz zukünftig ausdrücklich auch insbesondere der Frauenförderung
zugutekommen. Drittens soll die Verbesserung der Situation der Frauen in den
Zielkatalog des Bundesgesetzes über die internationale Entwicklungszusammenarbeit
und humanitäre Hilfe aufgenommen werden. Alle drei Änderungen stiessen bei der
Ratsmehrheit, nicht aber bei der geschlossenen SVP- sowie der Mehrheit der FDP-
Fraktion, auf Zustimmung. Den so neu verstärkt auf Gleichstellung ausgerichteten
Gegenvorschlag nahm die grosse Kammer letztlich mit 105 zu 82 Stimmen bei 7
Enthaltungen an. Zudem verlängerte sie die Frist für die Behandlung der Volksinitiative
bis im März 2021 und billigte, dass ihre SPK von der 2016 eingereichten Petition «Für ein
Gesichtsverhüllungsverbot» (16.2012) Kenntnis genommen hatte. 1

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 12.12.2019
KARIN FRICK

Das Bundesgesetz über die Gesichtsverhüllung, indirekter Gegenvorschlag zur
Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot», befand sich in der Frühjahrssession 2020 in
der Differenzbereinigung. Damit kamen die vom Nationalrat in den Entwurf eingefügten
gleichstellungspolitischen Bestimmungen in der Kantonskammer auf den Prüfstand. Die
SPK-SR hatte sich mit den Ergänzungen des Nationalrats grundsätzlich einverstanden
gezeigt, sich aber bei zwei der drei neuen Bestimmungen für eine von der Verwaltung
vorgeschlagene, redaktionell verbesserte Variante entschieden. Inhaltlich schlug die
Kommission ihrem Rat einzig eine kleine Anpassung vor, nämlich dass die Beiträge des

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 11.03.2020
KARIN FRICK
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Bundes für die Integration nicht nur insbesondere den Frauen, sondern zusätzlich auch
den Kindern und Jugendlichen zugutekommen sollen. Dagegen forderte SVP-Ständerat
Werner Salzmann (svp, BE) per Einzelantrag die Streichung der drei Bestimmungen zur
Förderung der Gleichstellung, weil sie seines Erachtens «unnötig und insbesondere
einseitig» seien. Der Ständerat folgte jedoch in allen Belangen mit grosser Mehrheit
seiner Kommission und hiess die drei gleichstellungspolitischen Ergänzungen gut.
Für die redaktionellen Korrekturen zeigte sich die nationalrätliche Kommission dankbar.
Ohne weitere Anpassungen beantragte sie ihrem Rat Zustimmung zur Fassung des
Ständerates. Noch in der Frühjahrssession 2020 stimmte die grosse Kammer dem
Entwurf in der Gesamtabstimmung mangels Gegenantrags stillschweigend zu. SVP-
Nationalrat Gregor Rutz (svp, ZH) wies bei dieser Gelegenheit jedoch darauf hin, dass
das Fehlen einer Minderheit nicht als einhelliges Einverständnis zur Vorlage
missverstanden werden sollte. Die Probe aufs Exempel steht indes noch aus: Die
Schlussabstimmungen konnten aufgrund des Corona-bedingten Ausfalls der dritten
Sitzungswoche nicht mehr in der Frühjahrssession 2020 durchgeführt werden.
Gemäss Einschätzung der NZZ sei es fraglich, ob der gleichstellungspolitisch
aufgerüstete Gegenvorschlag reiche, um die Stimmbevölkerung davon abzuhalten, der
Initiative für ein schweizweites Verhüllungsverbot zuzustimmen. Andererseits hätten
die Räte mit dem Gleichstellungsaspekt genau jenes Argument für das Burkaverbot
adressiert, das auch ausserhalb des rechtskonservativen Milieus verfange. Entscheidend
werde also sein, ob die Bevölkerung glaube, dass der Gegenvorschlag «handfeste
Folgen» habe, oder ihn als Symbolpolitik betrachte, orakelte die Zeitung. 2

Nachdem die eidgenössischen Räte den indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative
«Ja zum Verhüllungsverbot», das Bundesgesetz über die Gesichtsverhüllung, mit der
Bereinigung aller Differenzen auf Kurs gebracht hatten – die Schlussabstimmungen
standen aufgrund des pandemiebedingten Abbruchs der Frühjahrssession indes noch
aus –, beriet der Nationalrat in der Sommersession 2020 die Volksinitiative an sich. Der
Ständerat hatte schon im Herbst 2019 über die Initiative debattiert und sie zur
Ablehnung empfohlen. Die Volkskammer als Zweitrat hatte die Diskussion zur Initiative
seinerzeit ausgesetzt, bis die Beratungen zum Gegenvorschlag abgeschlossen sein
würden, und nahm sie nun ein knappes Jahr später in Angriff. Die SPK-NR beantragte
ihrem Rat mit 14 zu 9 Stimmen bei 2 Enthaltungen, die Initiative zur Ablehnung zu
empfehlen. In der mehrstündigen, emotionalen Ratsdebatte standen sich das
befürwortende – bestehend aus der SVP-Fraktion sowie einem grossen Teil der Mitte-
Fraktion – und das gegnerische Lager – bestehend aus allen anderen Fraktionen –
unverrückbar gegenüber. Als «Dialog der Gehörlosen» bezeichnete «Le Temps» die
Diskussion, in der nur die bereits bekannten, festgefahrenen ideologischen Positionen
zu den Frauenrechten und zum «Kulturkampf» («Le Temps») vorgetragen wurden. Die
Befürworterseite argumentierte im Kern, das Verhüllungsverbot setze ein klares
Zeichen gegen die Unterdrückung der Frau und stärke die offene Gesellschaft sowie die
Sicherheit in der Schweiz. Die Gegenseite betonte in erster Linie die Unvereinbarkeit
eines solchen Verbots mit der liberalen Gesellschaftsordnung. 91 Wortmeldungen
später entschied der Nationalrat mit 114 zu 76 Stimmen bei 3 Enthaltungen, die Initiative
Volk und Ständen zur Ablehnung zu empfehlen. Für die Initiative standen neben der
geschlossenen SVP-Fraktion zwei Drittel der Mitte-Fraktion sowie zwei Stimmen aus der
FDP- (de Quattro/fdp, VD; Dobler/fdp, SG) und eine aus der GLP-Fraktion
(Chevalley/glp, VD) ein. Abschliessend billigte die Volkskammer, dass ihre Kommission
die Petition 15.2044 für die Ungültigkeitserklärung der Initiative aus Gründen der
Einheit der Materie zur Kenntnis genommen hatte. Wie Kommissionssprecher Damien
Cottier (fdp, NE) im Ratsplenum erläuterte, war die Kommission der Ansicht gewesen,
dass die Volksinitiative die Einheit der Materie wahre, indem sie ein einziges Thema,
nämlich das Verbot der Gesichtsverhüllung in der Öffentlichkeit, betreffe.

In den Schlussabstimmungen zwei Tage darauf wurde der Bundesbeschluss, mit dem
das Parlament die Volksinitiative zur Ablehnung empfahl, im Nationalrat mit 113 zu 77
Stimmen bei 7 Enthaltungen angenommen, wobei die befürwortenden und
ablehnenden Stimmen dieselben geblieben waren wie bei der inhaltlichen Beratung.
Der Ständerat stimmte dem Bundesbeschluss mit 36 zu 7 Stimmen bei 2 Enthaltungen
zu; hier bestand die Opposition aus der geschlossenen SVP-Fraktion und CVP-Vertreter
Beat Rieder (cvp, VS). 

Weil sie aufgrund des Sessionsabbruchs nicht mehr in der Frühjahrssession 2020
stattgefunden hatten, standen auch die Schlussabstimmungen zum Bundesgesetz über
die Gesichtsverhüllung in der Sommersession 2020 auf der Agenda der
eidgenössischen Räte. Den indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Ja zum

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 19.06.2020
KARIN FRICK
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Verhüllungsverbot» nahm der Nationalrat mit 104 zu 85 Stimmen bei 9 Enthaltungen an.
Während sich die Mitte-Fraktion hier grossmehrheitlich dafür aussprach, stimmten
neben der geschlossenen SVP- eine breite Mehrheit der Grünen Fraktion sowie einige
Angehörige der FDP- und der Mitte-Fraktionen dagegen. Der Ständerat verabschiedete
das Bundesgesetz über die Gesichtsverhüllung mit 35 zu 8 Stimmen bei 2 Enthaltungen,
wobei auch hier alle SVP- und zwei Mitte-Stimmen ablehnend waren. 3

Kriminalität

Im Februar reichte die SVP ihre Volksinitiative „für die Ausschaffung krimineller
Ausländer“ mit über 200'000 Unterschriften ein. Diese verlangt, dass bei einer Reihe
von mehr oder weniger schweren Delikten, aber auch bei missbräuchlichem Bezug von
Sozialleistungen, Ausländer ungeachtet der Art ihrer Aufenthaltsbewilligung und der
Dauer ihrer Landesanwesenheit zusätzlich zur Strafe aus der Schweiz ausgewiesen
werden. Die FDP reagierte darauf, indem ihre Nationalratsfraktion eine
parlamentarische Initiative einreichte, welche zwar auch den Verlust des
Aufenthaltsrechts für straffällige Ausländer verlangt, aber nur bei Verurteilungen wegen
schwerer, detailiert aufgezählter Delikte. 4

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 01.02.2008
HANS HIRTER

Um die Umsetzung ihrer 2010 in der Volksabstimmung angenommen
Ausschaffungsinitiative sicherzustellen, lancierte die SVP 2012 die Folgeinitiative „Zur
Durchsetzung der Ausschaffung krimineller Ausländer (Durchsetzungsinitiative)“. Diese
enthält eine detaillierte Liste mit Delikten, für welche ein Ausländer aus der Schweiz
ausgewiesen werden muss sowie eine zweite Aufzählung von Straftaten, welche zu einer
Ausschaffung führen, wenn der Delinquent innerhalb der letzten zehn Jahre bereits zu
einer Geld- oder Freiheitsstrafe verurteilt worden ist. Der Initiativtext hält auch fest,
dass die Bestimmungen nur dem zwingenden Völkerrecht, d.h. dem Verbot der Folter,
des Völkermords, des Angriffskrieges, der Sklaverei sowie dem Verbot der
Rückschiebung in einen Staat, in dem Tod oder Folter drohen, nachgeordnet sei. Die
Initianten konnten die Initiative nur fünf Monate nach Sammelbeginn bei der
Bundeskanzlei einreichen. 5

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 28.12.2012
NADJA ACKERMANN

Der Bundesrat verabschiedete im November die Botschaft zur Ende 2012 eingereichten
Volksinitiative „Zur Durchsetzung der Ausschaffung krimineller Ausländer
(Durchsetzungsinitiative)“, welche den Artikel 121 der Bundesverfassung konkretisieren
und damit die Ausschaffungsinitiative direkt anwendbar machen will. Die Regierung
empfahl die Initiative aus mehreren Gründen zur Ablehnung. Zum einen widerspräche
die Initiative dem verfassungsmässigen Grundsatz der Verhältnismässigkeit, weil im
Einzelfall nicht geprüft werden könne, ob ein Landesverweis eine geeignete,
notwendige sowie zumutbare Massnahme darstelle. Zum anderen verunmögliche die
Annahme der Initiative die völkerrechtskonforme Umsetzung der
Ausschaffungsinitiative, da sie den Bestimmungen über den Landesverweis
ausdrücklich Vorrang gegenüber dem Völkerrecht einräumt. Schliesslich stünde es der
Schweiz nicht zu, zu definieren, was unter zwingendem Völkerrecht zu verstehen sei.
Die von den Initianten vorgeschlagene Definition wäre enger als der völkerrechtliche
Ius-Cogens-Begriff. Damit verstiesse sie gegen das zwingende Völkerrecht, was
wiederum ein Ungültigkeitsgrund für Volksinitiativen nach Art. 139.3 BV darstellte. Aus
diesem Grund beantragte der Bundesrat denn auch, die Initiative als teilungültig zu
erklären. Überhaupt sah der Bundesrat keine Notwendigkeit für die
Durchsetzungsinitiative. Er hatte im Sommer des Berichtjahres einen Entwurf für die
Umsetzung der Ausschaffungsinitiative an das Parlament überwiesen. Damit läge er gut
im Zeitrahmen von fünf Jahren, welchen die 2010 angenommene Initiative vorgäbe. 6

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 20.11.2013
NADJA ACKERMANN

Im Anschluss an die Debatte über die Umsetzung der Ausschaffungsinitiative hatte der
Nationalrat auch die Botschaft zur 2012 eingereichten Durchsetzungsinitiative zur
Umsetzung der 2010 angenommenen Ausschaffungsinitiative zu behandeln. Dabei folgte
er mit 131 zu 51 SVP-Stimmen dem Antrag des Bundesrates und empfahl die
Volksinitiative, die einen direkt anwendbaren Deliktkatalog von Ausschaffungsgründen
in der Bundesverfassung verankern will, zur Ablehnung und erklärte den Teil betreffend
die enge Definition von zwingendem Völkerrecht für ungültig. Zum einen widerspreche
die Durchsetzungsinitiative dem Prinzip der Verhältnismässigkeit und zum anderen sei
sie unnötig, weil zurzeit der Vorschlag des Bundesrates zur Umsetzung der

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 20.03.2014
NADJA ACKERMANN
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Ausschaffungsinitiative vorliege. Falls der Ständerat den Beschlüssen bezüglich der
Ausschaffungsinitiative des Nationalrats folge, wäre der Rückzug der
Durchsetzungsinitiative möglich, stellte SVP-Präsident Brunner in Aussicht. Um den
Initianten den Rückzug der Initiative zu ermöglichen, beschloss der Ständerat
einstimmig, die Schlussabstimmung über die Durchsetzungsinitiative bis zu einem
allfälligen Referendum gegen das Gesetz zur Ausschaffung krimineller Ausländer
aufzuschieben. Zuvor schloss sich die kleine Kammer jedoch dem Nationalrat an und
erklärte jenen Teil der Initiative für ungültig, der den Umfang des zwingenden
Völkerrechts festlegen wollte. Ein Minderheitsantrag für die Ungültigkeitserklärung der
ganzen Initiative aufgrund der Durchbrechung der Gewaltentrennungsabläufe und ihres
Charakters als „Gesetzesinitiative“ fand mit 27 zu 16 Stimmen keine Mehrheit. Die
Ungültigkeitsgründe seien in der Verfassung klar festgeschrieben, deren Änderung
würde also zuerst eine Verfassungsänderung bedingen, lautete das Argument. 7

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Die Autopartei nahm ein altes Anliegen rechtsbürgerlicher und gewerblicher Kreise auf
und lancierte zu Jahresbeginn eine Volksinitiative "zur Abschaffung der direkten
Bundessteuer" . Die FDP hat hingegen ihre im Februar 1987 eingereichte Volksinitiative
"für ehe- und familiengerechtere Bundessteuern" zurückgezogen. Sie begründete den
Rückzug ihrer bisher einzigen Volksinitiative auf Bundesebene damit, dass deren
Forderungen in der Zwischenzeit durch die Steuergesetzreform und die
Sofortmassnahmen weitgehend erfüllt worden seien. 8

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 18.09.1990
MATTHIAS RINDERKNECHT

Die Volksinitiative zur Abschaffung der direkten Bundessteuer, welche zu Beginn des
Jahres 1990 von der Auto-Partei lanciert worden war, kam nicht zustande. Der
Schweizerische Gewerbeverband fasste den Beschluss, eine neue Initiative mit dem
gleichen Ziel zu lancieren; unterstützt wird er unter anderem vom Redressement
national. 9

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 30.08.1991
MATTHIAS RINDERKNECHT

Nachdem die von der Auto-Partei im Jahre 1990 lancierte Volksinitiative nicht zustande
gekommen war, lancierte der Gewerbeverband und das Redressement National im
Februar erneut eine Initiative, welche die Abschaffung der direkten Bundessteuer bis
ins Jahr 2003 zum Ziel hat. Das überparteiliche, rechtsbürgerliche Initiativkomitee
begründete sein Begehren mit dem im Vergleich zu den übrigen OECD-Ländern sehr
hohen Anteil von direkten Steuererträgen an den Einnahmen der öffentlichen Hand
(Bund, Kantone und Gemeinden). Die für die Bundeskasse entstehenden
Mindereinnahmen sollten durch zusätzliche Verbrauchssteuern teilweise kompensiert
werden. 10

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 04.02.1992
MATTHIAS RINDERKNECHT

Die Umlagerung der direkten auf die indirekte Besteuerung bildete den Stein des
Anstosses seitens der SP, weil alle Konsumentinnen und Konsumenten unabhängig von
ihrem Einkommen belastet würden. Die 300 000 Steuerpflichtigen, welche bisher als
Kleinverdiener keine direkten Bundessteuern bezahlen mussten, hätten inskünftig in
Form von zusätzlichen indirekten Verbrauchssteuern ihren Steueranteil zu leisten.
Hingegen würden die 130 000 bestverdienenden Steuerzahler (4%), welche bisher über
CHF 3 Mrd. (50%) an die Einnahmen der direkten Bundessteuern beitrugen, stark
entlastet. Auch unter den bürgerlichen Parteien stiess die Initiative zum Teil auf wenig
Gegenliebe. Die CVP liess verlauten, zuerst müsse eine neue Bundesfinanzordnung
eingeführt werden, bevor einer derartigen Einnahmeneinbusse zugestimmt werden
könne. Auch für die FDP und die SVP war der Zeitpunkt dieses Begehrens denkbar
schlecht gewählt. Der Vorort hingegen empfahl seinen Mitgliederorganisationen, die
Initiative zu unterstützen. 11

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 22.02.1992
MATTHIAS RINDERKNECHT
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Die vom Hauseigentümerverband am 1. Juli lancierte Volksinitiative "Wohneigentum für
alle" hätte ebenfalls Auswirkungen auf die direkte Bundessteuer. Sie verlangt unter
anderem eine niedrigere Eigenmietwertbesteuerung während den ersten zehn Jahren
nach Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum sowie die Möglichkeit, in der
Steuerklärung die für den Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum bestimmten
Spargelder vom Einkommen abzuziehen. 12

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 27.04.1992
MATTHIAS RINDERKNECHT

Die Volksinitiative zur Abschaffung der direkten Bundessteuer, welche im Februar 1992
von einem rechtsbürgerlichen Komitee lanciert worden war, kam im Berichtsjahr
zustande. Mit Abstand am meisten Unterschriften steuerte der Kanton Zürich bei,
gefolgt vom Kanton Waadt. 13

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 07.12.1993
MATTHIAS RINDERKNECHT

In der Frühjahrssession kam die vom Schweizerischen Gewerbeverband getragene
Volksinitiative "zur Abschaffung der direkten Bundessteuer", die der Bundesrat bereits
1994 kategorisch abgelehnt hatte, in den Ständerat. Sie verlangt die Abschaffung der
direkten Bundessteuer auf Ende 2002, eine Kompensation der Steuerausfälle von gegen
CHF 9 Mrd. durch die Mehrwertsteuer, die damit auf rund 12% erhöht werden müsste,
und die Aufrechterhaltung des interkantonalen Finanzausgleichs. Die Initiative hatte
auch im Ständerat, der geltend machte, dass deren Annahme eine unsoziale
Lastenverschiebung auf 90% der Einkommen zugunsten von 10% Steuerpflichtigen mit
hohem Einkommen zur Folge hätte, keine Chance. Mit 40:0 erhielt sie eine deutliche
Abfuhr. In der Sommersession empfahl mit 140:31 Stimmen aus den selben Gründen
auch der Nationalrat die Initiative zur Ablehnung. Nur gerade eine Mehrheit der SVP und
Liberalen sowie eine Minderheit der FDP verteidigten das Volksbegehren. Angesichts
dieser schwachen Unterstützung zog das Komitee die Initiative im Dezember zurück. 14

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 24.12.1996
EVA MÜLLER

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund lancierte die Volksinitiative «für eine
Kapitalgewinnsteuer», wonach in Zukunft auch realisierte Gewinne natürlicher
Personen, die mit Aktien und Obligationen etc. erzielt werden, versteuert werden
müssen. Nach geltender Regelung sind nur juristische Personen dieser Steuer
unterworfen. Der Steuersatz soll mindestens 20% betragen, ein Freibetrag von CHF
5000 wird gewährt und Verluste sollen abgezogen werden können. Unterstützung fand
die Volksinitiative bei der SP, mit der Unterschriftensammlung wurde im Mai
begonnen. 15

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 02.12.1998
URS BEER

Die Freisinnigen lancierten eine Volksinitiative für einen Steuerstopp, welche die
Fiskalquote (als Anteil der Steuereinnahmen am Bruttoinlandprodukt) einschränken will
und zu diesem Zweck die Einführung eines Steuermoratoriums auf sieben Jahre
vorsieht. Die FDP befürchtete, dass in Zukunft zu viele einzelne Steuerprojekte an die
Urne kommen, deren Auswirkungen auf das Steuersystem insgesamt nicht genügend
berücksichtigt würden. Früher als angekündigt wurde die Initiative am Parteitag im
August lanciert. 16

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 30.08.1999
DANIEL BRÄNDLI

Im Oktober erteilte der Bundesrat der Volksinitiative zur Einführung einer
Kapitalgewinnsteuer des SGB eine Absage. Der SGB hatte seine Initiative Ende 1999
eingereicht. Der Bundesrat kam nun zum Schluss, die Einführung einer
Kapitalgewinnsteuer sei zu aufwendig und zu wenig ergiebig. 17

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 26.10.2000
DANIEL BRÄNDLI

Die im Vorjahr lancierte Steuerstopp-Initiative der FDP wurde Anfangs Dezember
wieder fallen gelassen. In einer Pressemitteilung erklärte die Parteileitung, es seien nur
60'000 Unterschriften zustande gekommen. Aufgrund der verbesserten Konjunkturlage
und der erwarteten Trendwende bei den Bundesfinanzen wollte die Partei auf einen
Endspurt verzichten. 18

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 05.12.2000
DANIEL BRÄNDLI
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Gegen die Stimmen der Linken lehnte das Parlament die Volksinitiative „für eine
Kapitalgewinnsteuer“ ab (der Nationalrat mit 120:65, der Ständerat mit 35:6 Stimmen).
Die bürgerliche Mehrheit räumte zwar ein, dass das Begehren dem Anliegen der
Steuergerechtigkeit entspreche, betonte aber, dass die direkte Bundessteuer mit ihrer
starken Progression bereits den Charakter einer Reichtumssteuer habe. Die
Kapitalgewinnsteuer stelle eine isolierte Einzelmassnahme dar, die nicht in das
bestehende Steuersystem integriert sei und die alle sieben Kantone, welche eine solche
Steuer kannten, aus Gründen der Konkurrenzfähigkeit wieder abgeschafft hätten. Mit
96:78 Stimmen verwarf der Nationalrat einen Antrag Fetz (sp, BS), das Geschäft an die
WAK zurückzuweisen mit dem Auftrag, konkrete Massnahmen zur Schliessung der
Steuerlücken auf Kapitalgewinnen auszuarbeiten, um dem Volk einen indirekten
Gegenvorschlag zur Initiative vorlegen zu können. Bundesrat Villiger wies darauf hin,
dass es an Zeit fehle, in dieser komplexen Materie rasch zu Ergebnissen zu kommen,
insbesondere, da noch kein Konsens bestehe. 19

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 22.06.2001
MAGDALENA BERNATH

Am 2. Dezember stimmten Volk und Stände über die Volksinitiative „für eine
Kapitalgewinnsteuer“ ab. Unterstützung erhielt das vom Schweizerischen
Gewerkschaftsbund eingereichte Begehren von der SP und den Grünen, der CSP, der
EVP und dem CNG. Die bürgerlichen Parteien sowie Gewerbe-, Wirtschafts- und
Arbeitgeberverbände gaben die Nein-Parole heraus. Einzig die CVP des Kantons Jura
empfahl ein Ja. Nach einem flauen Abstimmungskampf, der einzig von einem
vorrübergehenden Stopp eines SGB-Inserates in der Edipresse kurzfristig belebt wurde,
verwarfen Volk und Stände die Vorlage mit 66% Nein-Stimmen bei einer
Stimmbeteiligung von nur 37%. Kein einziger Kanton unterstützte das Begehren. Am
stärksten war die Ablehnung in Schwyz (81%), Nidwalden (78%) und Appenzell
Innerrhoden (77%), am meisten Ja-Stimmen erzielte die Initiative in den Kantonen Jura
(45%), Neuenburg und Bern (je 41,5%). Wie bereits in der Parlamentsdebatte zeigte sich
auch bei der Abstimmung ein klarer Links-Rechts-Gegensatz. Gemäss Vox-Analyse
waren die Stimmenden aus Kantonen mit hoher Steuerbelastung der Vorlage stärker
gewogen als die Stimmenden in Kantonen mit niedriger Belastung. 

Abstimmung vom 2. Dezember 2001

Beteiligung: 37,8%
Ja: 594 927 (34,1%) / 0 Stände
Nein: 1 149 182 (65,9%) / 20 6/2 Stände

Parolen:
– Ja: SP, GP, CSP, EVP, PdA; SGB, CNG
– Nein: FDP, CVP, SVP, LP, FP, EDU, SD, Lega; SGV, Arbeitgeberverband,
economiesuisse 20

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 02.12.2001
MAGDALENA BERNATH

Im Oktober lancierte der Verein „Familie 3plus“ eine Volksinitiative zur steuerlichen
Entlastung von kinderreichen Familien. Konkret verlangt die Initiative einen
Steuerabzug von 13'000 Fr. pro Kind und einen Steuerabzug für Familienarbeit von
15'000 Fr. (Siehe dazu auch hier) In seiner Antwort auf eine Einfache Anfrage Föhn (svp,
SZ) (Einfache Anfrage 03.1127) hielt der Bundesrat fest, dass eine entsprechende
Erhöhung des Kinderabzuges zusätzliche Mindererträge von ca. 190 Mio Fr. bei der
direkten Bundessteuer verursachen würde. Die Kosten für die Einführung eines
allgemeinen Erziehungsabzuges von 15'000 Fr. pro Familie für die Kosten der Fremd-
bzw. Eigenbetreuungan Stelle des im Steuerpaket neu eingeführten Abzuges für
Fremdbetreuungskosten (7000 Fr. pro Kind) beliefen sich auf 175 Mio Fr. Ein
allgemeiner Erziehungsabzug käme den Bund teurer zu stehen, weil es sich erstens um
einen Sozialabzug handle (die Kosten müssen nicht nachgewiesen werden), zweitens
aufgrund der Höhe dieses Abzuges (15'000 Fr.) und drittens wegen des erheblich
grösseren Kreises der Familien, welche diesen Abzug beanspruchen könnten. 21

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 05.12.2003
MAGDALENA BERNATH
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Die Katholische Volkspartei lancierte eine eidgenössische Volksinitiative „für eine
Solidaritätsabgabe (gegen eine Zweiklassengesellschaft)“. Zur Unterstützung finanziell
schwacher Bevölkerungsschichten sollen Personen mit einem Einkommen ab 500'000
Fr. und Unternehmen mit einem jährlichen Reingewinn ab 1 Mio Fr. eine progressiv
ausgestaltete Solidaritätsabgabe leisten. 22

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 28.03.2006
MAGDALENA BERNATH

Um reiche Steuerzahler anzulocken, hatte der Kanton Obwalden im vergangenen Jahr
ein degressives Steuermodell für hohe Einkommen eingeführt, was insbesondere die
Linke heftig kritisierte: Um die neue Regelung anzufechten, verlegte der Waadtländer
Nationalrat Zisyadis (pda) seinen Wohnsitz von Lausanne (VD) nach Sarnen (OW). Die SP
lancierte im Herbst eine eidgenössische Volksinitiative „Für faire Steuern. Stopp dem
Missbrauch beim Steuerwettbewerb (Steuergerechtigkeits-Initiative)“. Sie verlangt
einen Mindeststeuersatz von 22% für Einkommen ab 250'000 Fr. (für Alleinstehende)
resp. 420-500'000 Fr. (für Ehepaare) und von 5‰ bei einem Vermögen ab 2 Mio Fr.
Zudem enthält sie ein Verbot degressiver Steuersätze auf allen drei staatlichen Ebenen.
Bei den höheren Einkommen wären die beiden Appenzell, Nidwalden, Obwalden,
Schwyz und Zug, bei den grösseren Vermögen Appenzell Innerrhoden, Glarus,
Nidwalden, Obwalden, Schwyz und Uri zu Steuersatzanpassungen gezwungen. 23

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 07.11.2006
MAGDALENA BERNATH

Die Sozialdemokratische Partei der Schweiz hatte im Mai 2008 eine Volksinitiative mit
dem Titel „Für faire Steuern. Stopp dem Missbrauch beim Steuerwettbewerb “
(Steuergerechtigkeitsinitiative) eingereicht. Diese Initiative soll den Steuerwettbewerb
zwischen den Kantonen und Gemeinden einschränken. Die vorgeschlagene Regelung
umfasst die folgenden Punkte: Der Grenzsteuersatz soll bei einem steuerbaren
Einkommen ab 250'000 Fr. in allen Kantonen mindestens 22% betragen, der Satz für
Vermögen ab 2 Mio Fr. mindestens 5 Promille. Zudem soll ein Verbot von degressiven
Steuermodellen in der Verfassung festgeschrieben werden. Der Bundesrat lehnte diese
Initiative ohne Gegenvorschlag ab. Dies insbesondere deshalb, weil sie zu Eingriffen des
Bundes in die Steuerautonomie der Kantone und Gemeinden führen würde. Der
Ständerat folgte im November dem Bundesrat und lehnte die Initiative mit 30 zu 9
Stimmen ab. 24

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 25.11.2009
NATHALIE GIGER

Die SVP lancierte eine Volksinitiative zum Thema Familienbesteuerung, die die vom
Parlament verabschiedete Familienbesteuerungsvorlage korrigieren soll. Konkret
fordert die SVP Steuerabzüge für traditionelle Haushalte und damit eine finanzielle
Entlastung von Einverdienerfamilien. Diese würden durch die Steuervorlage wie sie vom
Parlament beschlossen wurde, doppelt bestraft, da sie zum einen wegen der Kinder auf
ein zweites Einkommen verzichten und zum anderen mit ihren Steuergeldern die
ausserfamiliären Betreuungsangebote für Doppelverdiener unterstützen würden. Aus
diesem Grund verlangt die Initiative, dass Eltern, die sich selbst um ihre Kinder
kümmern, ein gleich hoher Steuerabzug gewährt wird wie Eltern, die ihre Kinder durch
Dritte betreuen lassen. 25

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 27.01.2010
NATHALIE GIGER

Die Sozialdemokratische Partei der Schweiz hatte im Jahr 2008 eine Volksinitiative mit
dem Titel „Für faire Steuern. Stopp dem Missbrauch beim Steuerwettbewerb
(Steuergerechtigkeitsinitiative)“ eingereicht. Diese Initiative will den Steuerwettbewerb
zwischen den Kantonen und Gemeinden einschränken. Die vorgeschlagene Regelung
umfasst die folgenden Punkte: Der Grenzsteuersatz soll bei einem steuerbaren
Einkommen ab 250'000 Fr. in allen Kantonen mindestens 22% betragen, der Satz für
Vermögen ab 2 Mio Fr. mindestens 5 Promille. Zudem soll ein Verbot von degressiven
Steuermodellen in der Verfassung festgeschrieben werden. Der Bundesrat beantragte,
diese Initiative ohne Gegenvorschlag abzulehnen. Der Ständerat war im Vorjahr gleicher
Meinung und stimmte gegen die Vorlage. Im Berichtsjahr befasste sich der Nationalrat
mit der Volksinitiative. Die vorberatende Kommission hatte sich dafür ausgesprochen,
dem Ständerat zu folgen und die Initiative ohne Gegenentwurf dem Volk zur Ablehnung
zu empfehlen. Begründet wurde der Entscheid mit den negativen Folgen der
Einschränkungen des Steuerwettbewerbs für die ganze Schweiz sowie des Eingriffes der
Initiative in die Steuerautonomie der Kantone und Gemeinden. Eine Minderheit der
Kommission, speziell Mitglieder der grünen Fraktion, wollte das Geschäft an den
Bundesrat zurückweisen mit dem Auftrag, einen direkten Gegenvorschlag
auszuarbeiten, der sich am Modell Zehnder orientieren sollte. Dieses Modell sah vor,

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 18.06.2010
NATHALIE GIGER
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das die unteren Einkommen von der Gemeinde, die mittleren vom Kanton und die
hohen durch den Bund besteuert würden. In der Plenardebatte wurden von
bürgerlicher Seite die Argumente der Kommissionsmehrheit aufgenommen während
sich die Ratslinke gegen den kantonalen Steuerwettbewerb und die ihrer Meinung nach
schädlichen Auswirkungen wehrte. Mit 128 zu 64 Stimmen folgte der Nationalrat in der
Abstimmung seiner Kommission und empfahl die Initiative zur Ablehnung. Die Linke
hatte geschlossen für das Volksbegehren, die Bürgerliche Seite geschlossen dagegen
votiert . 26

Am 28. November stimmte das Volk über die Steuergerechtigkeitsinitiative ab. Sie
wurde mit 58,5% Nein Stimmenanteil verworfen. Einzig in den Kantonen Genf,
Neuenburg, Jura und Basel-Stadt fand das Volksbegehren eine Mehrheit. Damit
verfehlte die Volkinitiative auch das Ständemehr. Für das Begehren eingesetzt hatten
sich im Vorfeld neben den Sozialdemokraten auch die Grünen und die Gewerkschaften.
Sie sahen in der Initiative ein wirkungsvolles Instrument zur Eindämmung des als
schädlich empfundenen Steuerwettbewerbs und ein moderates und zielgerichtetes
Mittel um die immer weiter fortschreitende steuerliche Entlastung der hohen
Einkommen zu bekämpfen. Da die Initiative nur Mindestsätze vorschreibe, würde auch
die Kantonsautonomie in Steuerfragen nicht zu sehr eingeschränkt. Gerade der letzte
Punkt, nämlich die Einschnitte in die Steuerautonomie der Kantone und Gemeinden
war jedoch ein wichtiger Grund, warum die Bürgerlichen und auch die Kantone das
Begehren bekämpften. Mit ihnen hatten auch Economiesuisse und der Schweizerische
Gewerbeverband die Nein-Parole beschlossen. Zu reden gaben auch die Auswirkungen
der Initiative auf die Steuerlast des Mittelstandes. Die Gegner behaupteten, dass bei
einer Annahme der Initiative der gesamte Mittelstand mehr Steuern bezahlen müsste,
da die gesamte Steuerstruktur angepasst werden müsste.

Abstimmung vom 28. November 2010

Beteiligung: 50,9%
Ja: 1 072 668 (41,5%) / Stände: 3 1/2
Nein: 1 510 945 (58,5%) / Stände: 17 5/2

Parolen:
– Ja: SP, EVP, CSP, GP, SGV, SGB, TravS.
– Nein: FDP, CVP,SVP, EDU, Lega, BDP, GLP (1)* ; economiesuisse, SGV.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 

Die Vox-Analyse der Abstimmung zeigte, dass das Abstimmungsverhalten stark vom
Links-Rechts Gegensatz geprägt war. Während SP-Sympathisanten zu fast 80% ein Ja in
die Urne legten, lehnten bürgerliche Wählerschaften die Initiative zu sehr hohen
Prozentsätzen ab. Gründe für ein Ja waren unter anderem, dass man degressive
Steuermodelle verbieten wollte, soziale Aspekte und eine generelle Skepsis gegenüber
dem Steuerwettbewerb. Das Kontra-Argument, das am meisten Zuspruch fand, war,
dass mit der Annahme der Initiative der Mittelstand mehr Steuern bezahlen müsste. 27

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 28.09.2010
NATHALIE GIGER

Im Mai beschloss die CVP, gleichzeitig zwei Volksinitiativen im Bereich der
Familienbesteuerung zu lancieren. Das eine Begehren fordert die Streichung der
Besteuerung von Kinder- und Ausbildungszulagen, während sich das andere gegen die
Heiratsstrafe richtet. 28

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 19.04.2011
LAURENT BERNHARD

Wie der Ständerat im Vorjahr lehnte der Nationalrat eine im April 2008 eingereichte
Standesinitiative des Kantons St. Gallen (St. Iv. 08.309) ab, welche die gesetzlichen
Grundlagen zur Abschaffung der Pauschalbesteuerung vorgesehen hatte. Ebenso wenig
fand eine parlamentarische Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL) (Pa. Iv. 09.455)
eine Mehrheit. Diese hätte verlangte, dass das Ermessen der Veranlagungsbehörden bei
der Aufwandsbesteuerung einzuschränken sei und nur noch Ausländer pauschal
besteuert werden, die weder im Inland noch im Ausland ein Erwerbseinkommen haben.
Am 1. Mai lancierte überdies die Alternative Linke eine Volksinitiative zur Abschaffung
der Pauschalbesteuerung.  29

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 01.05.2011
LAURENT BERNHARD
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Die Familieninitiative der SVP kam im September mit 113'000 gültigen Unterschriften zu
Stande. Mit dieser Volksinitiative fordert die Volkspartei, dass alle Familien im gleichen
Ausmass Steuerabzüge geltend machen können – unabhängig davon, ob die Eltern ihre
Kinder selber oder in einer Krippe betreuen lassen. 30

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 30.08.2011
LAURENT BERNHARD

Im November lancierte ein in Bönigen (BE) domiziliertes Komitee die Volksinitiative „Ja
zum Steuerabzug bei Wahl- und Stimmbeteiligung“. Das Begehren fordert, dass die
Teilnahme an eidgenössischen Urnengängen mit einem Steuerabzug in der Höhe von
100 Franken pro Vorlage belohnt werden sollte. Bei kantonalen Abstimmungen und
Wahlen wurde dieser auf 50 Franken und auf kommunaler Ebene auf 25 Franken
angesetzt. 31

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 15.11.2011
LAURENT BERNHARD

Im November gab die Bundeskanzlei bekannt, dass die eidgenössische Volksinitiative
„Schluss mit den Steuerprivilegien für Millionäre“ mit 1030'000 gültigen
Unterschriften zu Stande gekommen war. Das von der Alternativen Linken lancierte
Begehren forderte die Abschaffung der Pauschalbesteuerung mittels einer
Verfassungsänderung. 32

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 01.07.2012
LAURENT BERNHARD

Im Bereich der Familienbesteuerung präsentierte der Bundesrat im Juli seine Botschaft
zur Familieninitiative der SVP. Diese forderte neue Steuerabzüge für Eltern, die ihre
Kinder selbst betreuten. Das Begehren war eine Reaktion auf die im Jahre 2011 in Kraft
getretene Regelung, die für berufstätige Eltern einen Abzug für die Betreuungskosten
von jährlich maximal 10'100 Franken pro Kind eingeführt hatte. Die SVP erachtete diese
fiskalische Massnahme als Diskriminierung jener Eltern, die ihre Kinder nicht extern
betreuen liessen. Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Volksinitiative. Die
Landesregierung machte geltend, dass Zweiverdienerehepaaren aufgrund der Kosten
für die Fremdbetreuung nicht das gleiche Einkommen zur Verfügung stand wie
Einverdienerehepaaren in gleichen wirtschaftlichen Verhältnissen. Mit dem
eingeführten Abzug für die Betreuung sei dieser verminderten wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit von Eltern mit fremdbetreuten Kindern Rechnung getragen worden.
Im Gegensatz dazu war der Bundesrat der Ansicht, dass die SVP-Initiative die
steuerliche Besserstellung der Eigenbetreuung zur Folge hatte und somit gegen das
Prinzip der Steuerneutralität verstiess. 33

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 04.07.2012
LAURENT BERNHARD

Im Dezember kamen die beiden eidgenössischen Volksinitiativen der CVP zu Stande,
welche die Partei im Vorjahr lanciert hatte. Das eine Begehren forderte die Streichung
der Besteuerung von Kinder- und Ausbildungszulagen, während das andere die
sogenannte „Heiratsstrafe“ beseitigen wollte. 34

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 17.12.2012
LAURENT BERNHARD

Im Mai wurde publik, dass die Volksinitiative „Ja zum Steuerabzug bei Wahl- und
Stimmbeteiligung“ nicht zu Stande gekommen war. Das Begehren hätte bei einer
Teilnahme an eidgenössischen Urnengängen einen Steuerabzug von 100 Franken pro
Vorlage gefordert. 35

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 30.05.2013
LAURENT BERNHARD

Im Oktober verabschiedete der Bundesrat seine Botschaften zu den beiden
Volksinitiativen der CVP. Dabei sprach sich die Landesregierung für eine Annahme der
Volksinitiative „Für Ehe und Familie – gegen die Heiratsstrafe“ aus. Von der
sogenannten “Heiratsstrafe“ waren noch rund 80'000 Ehepaare betroffen, vor allem
wohlhabende Doppelverdiener ohne Kinder sowie Rentnerpaare ab einem mittleren
Pensionseinkommen. Dies lag daran, dass diese Paare aufgrund der gemeinsamen
Veranlagung in eine höhere Progressionsstufe gelangten als Konkubinatspaare. Die
Volksinitiative wandte sich jedoch nicht nur gegen die “Heiratsstrafe“ auf Stufe der
direkten Bundessteuern, sondern auch bezüglich der AHV-Renten. Der Bundesrat
stellte klar, dass er sich nur im steuerlichen Bereich in der Pflicht sah, da er nur dort
eine Diskriminierung ausmachte. Die Benachteiligung in Bezug auf die Rentenhöhe
konnte nach Ansicht der Landesregierung nicht isoliert betrachtet werden. Im
Gegensatz zu den Initianten, die in Steuersachen ein Ehegatten-Splitting bevorzugten,
liess der Bundesrat das Modell, das zur Anwendung kommen würde, noch offen.

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 23.10.2013
LAURENT BERNHARD
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Hingegen widersetzte sich der Bundesrat (BRG 13.084) der zweiten familienpolitischen
Volksinitiative der CVP. Das Begehren, das den Titel „Familien stärken! – Steuerfreie
Kinder- und Ausbildungszulagen“ trug, verlangte die generelle steuerliche Freistellung
von Kinder- und Ausbildungszulagen. Der Bundesrat wies darauf hin, dass rund die
Hälfte der Haushalte mit Kindern aufgrund des Abzugs für die Fremdbetreuung und des
Elterntarifs keine direkte Bundessteuer bezahlten. Ebenso befürchtete die Regierung,
dass vor allem Haushalte mit höheren Einkommen am stärksten von der Regelung
profitieren würden. Die Steuerausfälle wurden auf Bundesebene jährlich auf 200 und
bei den Kantons- und Gemeindesteuern auf 760 Millionen Franken beziffert. Die
Landesregierung empfahl dem Parlament neben der Ablehnung, dieser Initiative keinen
Gegenvorschlag gegenüber zu stellen. 36

Im Juni präsentierte der Bundesrat seine Botschaft zur Volksinitiative „Schluss mit den
Steuerprivilegien für Millionäre“, die im Vorjahr eingereicht worden war. Das Begehren
forderte die Abschaffung der Pauschalbesteuerung. Der Bundesrat beantragte dem
Parlament, die Initiative zur Ablehnung zu empfehlen, da er die positiven
volkswirtschaftlichen Auswirkungen dieses Regimes höher gewichtete als
Steuergerechtigkeitsüberlegungen. Nach Ansicht der Landesregierung stärkte die
Aufwandsbesteuerung die Standortattraktivität der Schweiz im internationalen
Steuerwettbewerb um vermögende und mobile Personen. Zudem führte der Bundesrat
ins Feld, dass das Parlament im Vorjahr die Bemessungsgrundlagen der
Pauschalbesteuerung auf Bundesebene verschärft hatte. In der Wintersession sprach
sich der Ständerat mit 30 zu 9 Stimmen gegen die Volksinitiative aus. Darüber hinaus
verzichtete er darauf, einen Gegenvorschlag auszuarbeiten. Die Ratslinke
argumentierte, dass die Pauschalbesteuerung die Steuergerechtigkeit gleich zweifach in
Frage stellte, da reiche Ausländer sowohl im Vergleich zu reichen Schweizern als auch
gegenüber weniger Vermögenden privilegiert würden. Dadurch würde das Vertrauen in
die Steuerbehörden untergraben und die Steuermoral verschlechtert. Die bürgerlichen
Vertreter führten ihrerseits an, dass die Pauschalbesteuerung in Rand- und
Bergregionen von grosser Bedeutung sei, dass im Falle eines Wegzuges nebst
Steuereinnahmen auch Investitionen, Konsumausgaben und Spendengelder betroffen
seien und dass die Kantone im Grundsatz selber über die Bedingungen dieses
Steuerregimes zu befinden hätten. Der Nationalrat setzte die Behandlung der Initiative
auf 2014 an. 37

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 06.12.2013
LAURENT BERNHARD

Im März gab die Bundeskanzlei bekannt, dass die eidgenössische Volksinitiative
„Millionen-Erbschaften besteuern für unsere AHV (Erbschaftssteuerreform)“ mit
110'000 gültigen Unterschriften zu Stande gekommen war. Das von der EVP, der SP, den
Grünen, der CSP, dem SGB sowie dem Verein Christnet lancierte Begehren forderte auf
Bundesebene die Einführung einer zwanzigprozentigen Erbschaftssteuer ab einem
Vermögen von zwei Millionen Franken. Zwei Drittel der Erträge sollten dem
Ausgleichsfonds der AHV und ein Drittel den Kantonen zukommen. Im Juni
veröffentlichte der Schweizerische Gewerbeverband (SGV) ein von ihm in Auftrag
gegebenes Rechtsgutachten, das zum Schluss kam, dass die Volksinitiative den
Grundsatz der Einheit der Materie verletzte. Der SGV forderte das Parlament auf, den
Initiativtext für ungültig zu erklären. Für Kontroversen sorgte auch die im Initiativtext
verankerte Rückwirkungsklausel, die besagte, dass im Falle einer Annahme der Vorlage
Schenkungen ab dem 1. Januar 2012 dem Nachlass zuzurechnen waren. Im September
gab der Bundesrat bekannt, dass er sich der Einführung einer nationalen
Erbschaftssteuer widersetzte. In der im Dezember vorgelegten Botschaft meldete die
Landesregierung vor allem Bedenken bezüglich der föderalistischen Kompetenzordnung
an. Der Bundesrat sprach sich entschieden gegen einen Eingriff in die Steuerhoheit und
in das Steuersubstrat der Kantone aus. 38

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 13.12.2013
LAURENT BERNHARD

Im Jahr 2014 folgten beide Kammern dem Bundesrat und lehnten die Volksinitiative
"Familien stärken! Steuerfreie Kinder- und Ausbildungszulagen" ab. Die CVP stand als
Initiantin in beiden Räten weitgehend alleine da. In der Schlussabstimmung im
September stimmten im Nationalrat nur gerade 35, im Ständerat 12
Parlamentarierinnen und Parlamentarier dem Begehren zu. Das in der Debatte immer
wieder vorgebrachte Argument der erwarteten Mindereinnahmen von jährlich rund CHF
760 Mio. bei den Kantonen und Gemeinden bzw. CHF 200 Mio. beim Bund wog offenbar
zu schwer. Daneben wiesen die Gegner der Volksinitiative darauf hin, dass die Hälfte
der Haushalte mit Kindern bereits heute von der direkten Bundessteuer befreit sei und

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 04.06.2014
DAVID ZUMBACH
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die Initiative damit fast ausschliesslich privilegierten Familien zugutekommen würde.
Die Abstimmung über die Volksinitiative wurde auf den 8. März 2015 angesetzt. 39

Nachdem bereits der Ständerat im Vorjahr dem Bundesrat gefolgt war und die
Volksinitiative „Schluss mit den Steuerprivilegien für Millionäre“ zur Ablehnung
empfohlen hatte, sprach sich im Mai 2014 auch der Nationalrat bei zwei Enthaltungen
mit 119 zu 59 Stimmen gegen die Volksinitiative aus, die eine Abschaffung der
Pauschalbesteuerung gefordert hatte. Die Ratslinke argumentierte, dass die
bestehende Steuerpraxis, vermögende Ausländer, die nicht in der Schweiz erwerbstätig
sind, nach ihrem Lebensaufwand zu besteuern, die Steuergerechtigkeit doppelt in
Frage stellte. So würden wohlhabende Ausländer nicht nur im Vergleich zu reichen
Schweizern, sondern auch gegenüber weniger Vermögenden privilegiert. Das
bürgerliche Lager führte die Wichtigkeit der Standortattraktivität ins Feld, die grossen
Einfluss auf die zukünftigen Steuereinnahmen etlicher Kantone habe.

Die Volksinitiative „Schluss mit den Steuerprivilegien für Millionäre“ kam am 30.
November 2014 zur Abstimmung. Bei der Parolenfassung im Vorfeld des Urnenganges
zeigte sich auf nationaler Ebene wenig überraschend das gleiche Bild wie bei den
Abstimmungen im Parlament: Die SP, die Grünen und die EVP befürworteten wie die
Gewerkschaften die Volksinitiative, während sich die SVP, die FDP, die CVP und die
Grünliberalen wie die Wirtschafts- und Gewerbeverbände gegen das Begehren
aussprachen. Auf Ebene der Kantonalparteien überraschte das Ausscheren von acht
GLP-Sektionen, die alle von der nationalen Parteilinie abwichen. Fünf unter ihnen
beschlossen die Ja-Parole, die anderen drei erteilten die Stimmfreigabe. Im
Abstimmungskampf war das gegnerische Lager sehr präsent und dominierte den
gekauften Raum. Untersuchungen zeigten, dass weniger als jedes zwanzigste Inserat von
den Befürwortern stammte. Auf Seite des Nein-Lagers wurden drei von vier Inseraten
von Parteien und deren Politikern geschaltet. Auffällig dabei war, dass vor allem
Vertreter der FDP präsent waren. Die Volksinitiative wurde schliesslich von Volk und
Ständen verworfen. 40,8% der Partizipierenden stimmten der Vorlage zu. Die
gesamtschweizerische Stimmbeteiligung betrug 49,2%. Als einziger Stand stimmte der
Kanton Schaffhausen, der 2011 auf kantonaler Ebene bereits die Pauschalbesteuerung
abgeschafft hatte, mit 50,8% dem Volksbegehren zu. In den Kantonen Zürich (49,1%),
Appenzell Ausserrhoden (48,0%), Basel-Landschaft (46,0%) und Basel-Stadt (45,1%), die
allesamt auf kantonaler Ebene keine Pauschalbesteuerung mehr kennen, sprachen sich
die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger gegen eine landesweite Abschaffung der
Steuerprivilegien für wohlhabende Ausländer aus. Die tiefsten Ja-Anteile wurden wenig
überraschend in den Kantonen Wallis (21,7%) und Graubünden (28,8%) registriert, die
zusammen mit den Kantonen Waadt (31,4%), Genf (31,7%) und Tessin (32,0%) die
meisten pauschalbesteuerten Personen beheimaten.

Abstimmung vom 30. November 2014

Beteiligung: 49,9% 
Ja: 1 053 125 (40,8%) / 1 Stand
Nein: 1 528 114 (59,2%) / 19 6/2 Stände

Parolen: 
– Ja: SPS, GPS, EVP, CSP, SGB, TravS, Unia.
– Nein: SVP, FDP, CVP, GLP(8)*, BDP, eco, sgv, SAB.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Die VOX-Analyse zur Volksinitiative „Schluss mit den Steuerprivilegien für Millionäre“
zeigte, dass die Zustimmungsbereitschaft zur Abschaffung der Pauschalbesteuerung in
der linken Hälfte des politischen Spektrums gross war. Alle übrigen Stimmenden - von
der Mitte bis zum rechten Rand - verwarfen das Volksbegehren deutlich. Am
deutlichsten stimmte die Gruppe der FDP-Sympathisanten gegen die Vorlage. Nur jeder
Sechste Freisinnige stimmte für die Abschaffung. Bei den der SVP nahestehenden
Wählerinnen und Wählern gab es gut doppelt so viele Ja-Stimmen (35%), was in einem
leichten Kontrast zur gefassten Parteiparole steht. Die Studie kam weiter zum Schluss,
dass eine Vielzahl der Ja-Stimmen durch den Wunsch motiviert war, die bestehende
Ungleichbehandlung von Schweizern und reichen Ausländern aufzuheben. Auf der
Gegenseite waren die Stimmmotive vielfältiger: Neben der Befürchtung, dass ein Ja
negative Auswirkungen auf die Steuereinnahmen haben könnte, wurden von den
Befragten auch weiterführende Bedenken zur Steuerattraktivität und

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 30.11.2014
DAVID ZUMBACH
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Wettbewerbsfähigkeit für die Schweiz als Gründe für den Stimmentscheid genannt. 40

Im Dezember 2014 sprach sich der Nationalrat bei einer Enthaltung mit 102 zu 86
Stimmen dafür aus, der von der CVP lancierten  Volksinitiative "Für Ehe und Familie -
gegen die Heiratsstrafe" einen direkten Gegenentwurf gegenüberzustellen und die
Volksinitiative zur Ablehnung zu empfehlen. Der direkte Gegenentwurf, der von der
Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrates (WAK-NR) mit 13 zu 12
Stimmen gefasst wurde, enthält im Kern ebenfalls die Abschaffung der sogenannten
"Heiratsstrafe", verzichtet aber auf eine Definition des Ehebegriffs und eine
Präzisierung der Ehe aus steuerlicher Sicht als Wirtschaftsgemeinschaft. In der
Vernehmlassung zeigten sich wie in der Kommission zwei ähnlich grosse Lager, wobei in
erster Linie steuerliche Präferenzen die Konfliktlinie bestimmten. 13 Kantone sowie die
Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren (FDK) sprachen
sich für eine Verankerung der Ehe als Wirtschaftsgemeinschaft in steuerlicher Hinsicht
aus, 12 Kantone stellten sich hinter den Gegenvorschlag der Kommission. Bei der Frage
der Ehe-Definition vertraten "nur" zwei Kantone (Basel-Landschaft und Wallis) die
Auffassung, dass die Ehe vorbehaltlos als Lebensgemeinschaft zwischen Mann und Frau
in die Verfassung aufgenommen werden sollte. Im Parlament war es dann eine Koalition
aus Ratslinken, FDP und GLP, die sich durchzusetzen vermochte. Während die
Sozialdemokraten und die Grünen dem direkten Gegenvorschlag in erster Linie
zustimmten, um eine künftige Besserstellung von eingetragenen Partnerschaften nicht
zu verunmöglichen, sprach sich der Freisinn für den Vorschlag der Kommission aus,
weil nur dieser eine "zivilstandsneutrale Besteuerung" ermöglichen könne. Der
Ständerat hatte sich zum Jahresende noch nicht mit dem Geschäft befasst. 41

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 10.12.2014
DAVID ZUMBACH

Die Räte behandelten 2014 die Botschaft des Bundesrates zur Volksinitiative
„Millionen-Erbschaften besteuern für unsere AHV (Erbschaftssteuerreform)“, die im
Vorjahr zustande gekommen war. Das von der EVP, der SP, den Grünen, der CSP, dem
SGB sowie dem Verein Christnet lancierte Begehren verlangt die Einführung einer
nationalen Erbschafts- und Schenkungssteuer. Die Initiantinnen und Initianten fordern,
dass Nachlässe und Schenkungen über CHF 2 Mio. zu einem Satz von 20 Prozent
besteuert werden. Zwei Drittel der Erträge sollen dem Ausgleichsfonds der AHV und ein
Drittel den Kantonen zukommen. Für Kontroversen sorgten im Vorfeld die im
Initiativtext verankerte Rückwirkungsklausel, die besagt, dass im Falle einer Annahme
der Vorlage Schenkungen ab dem 1. Januar 2012 dem Nachlass zuzurechnen wären und
ein vom Schweizerischen Gewerbeverband (SGV) in Auftrag gegebenes
Rechtsgutachten, das zum Schluss kam, dass die Volksinitiative den Grundsatz der
Einheit der Materie verletze. Die Frage der Gültigkeit der Volksinitiative prägte in der
Sommersession 2014 denn auch den Auftakt der Beratungen im erstbehandelnden
Ständerat. Die kleine Kammer nahm bei 5 Enthaltungen einen Ordnungsantrag Diener
Lenz (glp, ZH) mit 25 zu 14 Stimmen an und wies die Vorlage mit dem Auftrag, die
Gültigkeit vertieft zu prüfen und einen Mitbericht der Staatspolitischen Kommission
(SPK) einzuholen, an die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerates
(WAK-SR) zurück. Am 25. August 2014 teilte die WAK-SR mit, dass die Volksinitiative
gemäss den geltenden Kriterien und der Praxis der Bundesversammlung für gültig
erklärt werden müsse. Nach diesem Entscheid folgte der Ständerat in der Herbstsession
schliesslich dem Bundesrat und empfahl die Initiative bei 2 Enthaltungen mit 32 zu 11
Stimmen zur Ablehnung. In der Wintersession schloss sich der Nationalrat dem
Beschluss des Ständerates mit 124 zu 56 Stimmen und einer Enthaltung an. Das
Initiativbegehren wurde ausserhalb der geschlossenen Linken nur von zwei CVP-
Parlamentariern unterstützt. 42

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 10.12.2014
DAVID ZUMBACH

Im März 2015 befasste sich der Ständerat mit der Volksinitiative "Für Ehe und Familie -
gegen die Heiratsstrafe". Die vorberatende Kommission für Wirtschaft und Abgaben
(WAK-SR) beantragte nach dem Stichentscheid ihres Kommissionspräsidenten Zanetti
(sp, SO), der Volksinitiative den direkten Gegenentwurf des Nationalrates
gegenüberzustellen und vertrat damit die Ansicht des Nationalrats, dass eine Annahme
der Volksinitiative zu neuen Problemen führen würde, indem einerseits ein Wechsel zur
Individualbesteuerung verhindert und andererseits die Möglichkeit der Eheschliessung
für gleichgeschlechtliche Partner ausgeschlossen würde. Der Ständerat folgte dem
Vorschlag der Kommissionsmehrheit mit 24 zu 19 Stimmen bei 1 Enthaltung, womit das
Geschäft bereit war für die Schlussabstimmung. 43

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 04.03.2015
DAVID ZUMBACH
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Die 2011 von der CVP lancierte Volksinitiative "Familien stärken! Steuerfreie Kinder-
und Ausbildungszulagen" kam am 8. März 2015 zur Abstimmung. Es war dies die erste
Volksinitiative der Christlichdemokraten seit 1941. Damals hatten die Katholisch-
Konservativen die Einführung der Kinderzulagen gefordert und 1945 nach der Annahme
eines parlamentarischen Gegenentwurfs einen Teilerfolg verbuchen können. Anders
präsentierte sich die Ausgangslage 70 Jahre später: Zwar drehte sich das Begehren der
CVP, wohl auch aufgrund der nahenden Nationalrats- und Ständeratswahlen, wieder um
das Thema der Kinderzulagen, diesmal hatte das Parlament aber auf die Ausarbeitung
eines Gegenentwurfs verzichtet und Volk und Ständen empfohlen, Kinder- und
Ausbildungszulagen nicht von den Steuern auszunehmen. Bei der Parolenfassung im
Vorfeld des Urnenganges hatte sich auf nationaler Ebene Überraschendes abgespielt:
Neben der CVP, die als Initiantin naturgemäss bereits im Parlament geschlossen für ihr
Ansinnen gestimmt hatte, sprach sich auch eine Mehrheit der SVP-Delegierten (144 zu
96 Stimmen) und die EVP für eine Annahme der Volksinitiative aus. Im Nationalrat
hatten sich nur vereinzelte Exponentinnen und Exponenten der Volkspartei für das
Anliegen stark gemacht, eine Mehrheit hatte gegen die steuerliche Entlastung von
Familien gestimmt. So auch bei der EVP: Die beiden EVP-Parlamentarierinnen, die der
CVP-Fraktion angehörten, hatten entgegen der Fraktionslinie votiert, die Partei
beschloss dann aber gleichwohl die Ja-Parole. Die Nein-Parole fassten neben den
Grünen auch die SP, die BDP und die FDP. Der Abstimmungskampf verlief dann trotz
der Konfliktlinie durch die Regierungsparteien verhältnismässig lau. Die Kampagne der
Befürworter wurde fast ausschliesslich von der CVP getragen. Auf Plakaten, in Inseraten
und im Internet war sie mit dem Slogan "Familien stärken" präsent. Einen herben
Dämpfer erlitten die Befürworter, als im Januar alle elf amtierenden für ein kantonales
Finanzdepartement zuständigen CVP-Regierungsräte  im Abstimmungskampf Stellung
gegen die Initiative bezogen. Sie brachten vor, dass bei einer Annahme gerade die
Kantone mit hohen finanziellen Ausfällen zu rechnen hätten und dass
Steuererhöhungen oder Sparpakete nötig würden, um diese Einbussen zu
kompensieren. Die von linker Seite vorgebrachten Argumente, wonach von einer
Annahme fast ausschliesslich privilegierte Familien profitieren würden, waren im lauen
Abstimmungskampf kaum zu hören. Die Volksinitiative wurde schliesslich von Volk und
Ständen deutlich verworfen. Nur gerade 24,6% der Partizipierenden stimmten der
Vorlage zu. Die gesamtschweizerische Stimmbeteiligung betrug 42,1%. Die höchsten Ja-
Stimmenanteile erreichte die Initiative in den Kantonen Jura (42,8%), Freiburg (32,6%)
und Wallis (32,2%). Am wenigsten Zustimmung erhielt das Anliegen in den Kantonen
Glarus (16,9%), Appenzell Ausserrhoden (20,4%) und Zürich (20,4%).

Abstimmung vom 8. März 2015

Beteiligung 42,1%
Ja 537'795 (24,6%) / Stände 0
Nein 1'650'109 (75,4%) / Stände 20 6/2

Parolen:
-Ja: CVP, SVP, EVP
-Nein: SP, FDP, BDP, GPS 44

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 08.03.2015
DAVID ZUMBACH

Am 18. März 2015 schritten National- und Ständerat zur Schlussabstimmung über die
Volksinitiative "Für Ehe und Familie - gegen die Heiratsstrafe", die 2011 von der CVP
lanciert und der im Winter 2014/15 von National- und Ständerat ein direkter
Gegenvorschlag gegenübergestellt worden war. Während der Nationalrat dem
Gegenentwurf mit 100 zu 81 Stimmen bei 4 Enthaltungen, wie bei Schlussabstimmungen
üblich, neuerlich zustimmte, ereignete sich in der kleinen Kammer schon fast
Historisches: Der Ständerät stimmte in der Schlussabstimmung mit 22 zu 20 Stimmen
bei 1 Enthaltung gegen den Gegenvorschlag, den er zwei Wochen zuvor auf Anraten der
ständerätlichen Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK-SR) noch mit 24 zu 19
Stimmen bei 1 Enthaltung gutgeheissen hatte. Damit war der Gegenvorschlag definitiv
vom Tisch. Das Zünglein an der Waage hatten vier Ständeräte der FDP-Liberalen-
Fraktion und ein Vertreter der SVP gespielt. Diese gingen nach der CVP-
Abstimmungsschlappe vom 8. März 2015 wohl davon aus, dass die zweite
Familieninitiative der Christlichdemokraten auch ohne Gegenvorschlag abgelehnt
werden würde. 45

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 18.03.2015
DAVID ZUMBACH
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Am 14. Juni 2015 kam die Volksinitiative "Millionen-Erbschaften besteuern für unsere
AHV (Erbschaftssteuerreform)", die von der EVP, der SP, den Grünen, der CSP, dem
SGB sowie dem Verein Christnet 2011 lanciert worden war, zur Abstimmung. Die
Initianten forderten, dass Nachlässe und Schenkungen über CHF 2 Mio. zu einem Satz
von 20 Prozent besteuert werden. Zwei Drittel der Erträge sollten dem Ausgleichsfonds
der AHV und ein Drittel den Kantonen zukommen. Die Gegnerschaft hatte sich schnell
formiert: Entsprechend dem Stimmverhalten ihrer National- und Ständeräte gaben SVP,
FDP, CVP, BDP und GLP die Nein-Parole heraus. Das Ja-Lager sah sich damit im
Wahlkampf mit einer potenten und in wirtschaftlichen Themen gut eingespielten Nein-
Allianz konfrontiert. Während die Befürworter versuchten, die Erbschaftssteuer als
faire Steuer darzustellen und die Vorzüge der zusätzlichen Einnahmen für die AHV
propagierten, legten die Gegner mit Slogans wie "Wohlstand zerstören?" oder
"Familienfeindlich. KMU-feindlich." den Fokus auf die potenziellen Folgen einer
Annahme auf Familienunternehmen. Zudem wurde vom Contra-Lager mehrfach auch
die aus ihrer Sicht "rechtsstaatlich fragwürdige" Rückwirkungsklausel ins Feld geführt,
durch die im Falle einer Annahme der Vorlage Schenkungen ab dem 1. Januar 2012 dem
Nachlass angerechnet worden wären. Diese Klausel hatte bereits während der
parlamentarischen Debatte für Diskussionen gesorgt und im Wahlkampf wohl zugunsten
der Initiativgegner mobilisiert. Die Nein-Kampagne war, wie bei anderen ähnlich
gelagerten Abstimmungen zuvor, den Befürwortern in Sachen Präsenz und Reichweite
deutlich überlegen. So kam es dann auch nicht überraschend, dass die Volksinitiative
von Volk und Ständen deutlich verworfen wurde: 29,0% der Partizipierenden stimmten
der Vorlage zu. Die gesamtschweizerische Stimmbeteiligung betrug 43,7%. Die höchsten
Ja-Stimmenanteile erreichte die Initiative in den Kantonen Basel-Stadt (41,3%), Bern
(35,6%) und Neuenburg (34,0%). Am wenigsten Zustimmung erhielt das Anliegen in den
Kantonen Wallis (15,7%), Schwyz (17,2%) und Obwalden (17,8%).

Abstimmung vom 14. Juni 2015

Beteiligung 43,7%
Ja 657'851 (29,0%) / Stände 0
Nein 1'613'982	 (71,0%) / Stände 20 6/2

Parolen:
-Ja: SP, GPS, SGB
-Nein: SVP, FDP, CVP, BDP, GLP 46

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 14.06.2015
DAVID ZUMBACH

Nachdem ein direkter Gegenvorschlag im März in letzter Sekunde vom Ständerat
gekippt worden war, trafen sich National- und Ständerat im Juni 2015 zur
Einigungskonferenz über die Volksinitiative "Für Ehe und Familie - gegen die
Heiratsstrafe". Eine Minderheit Darbellay (cvp, VS) versuchte dabei das Parlament dazu
zu bewegen, auf eine Abstimmungsempfehlung zu verzichten, was den Befürwortern
der Initiative in die Karten gespielt hätte. Der Antrag blieb aber im National- (72 zu 97
Stimmen bei 7 Enthaltungen) wie auch im Ständerat (16 zu 25 Stimmen) ohne Erfolg.
Daran änderte sich diesmal auch in der Schlussabstimmung nichts. Die Räte fassten mit
107 zu 85 Simmten bei 1 Enthaltung bzw. 25 zu 20 Stimmen den Entscheid, Volk und den
Ständen die Volksinitiative zur Ablehnung zu empfehlen. Für das Initiativbegehren
hatten sich einzig die Fraktionen der CVP und der SVP sowie die Hälfte der BDP-
Vertreter ausgesprochen. Bis zuletzt hatte auch noch der Bundesrat für eine
Annahmeempfehlung geweibelt. Finanzministerin Widmer-Schlumpf prophezeite, dass
bei einer Ablehnung der Initiative "die nächsten zwanzig Jahre wieder über
Individualbesteuerung, Splitting und alternative Methoden" diskutiert würde. 47

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 19.06.2015
DAVID ZUMBACH

Mit der 2011 lancierten Volksinitiative "Für Ehe und Familie - gegen die Heiratsstrafe"
kam am 28. Februar 2016 die zweite CVP-Initiative innerhalb eines Jahres zur
Abstimmung. Die Initiative verlangte, dass die Ehe gegenüber anderen Formen des
Zusammenlebens nicht benachteiligt wird, insbesondere in Bezug auf Steuern und
Sozialversicherungen. FDP, BDP, SP, GP und GLP fassten allesamt die Nein-Parole und
folgten damit dem Parlament, das sich nach langem Hin und Her dafür entschieden
hatte, der Initiative keinen direkten Gegenvorschlag gegenüberzustellen. Unterstützung
erhielt die CVP von Seiten der SVP, der EVP und der EDU, die die Ja-Parole beschlossen
hatten. Wie bereits im Vorjahr verlief der Abstimmungskampf zur Initiative der CVP
verhältnismässig lau. So wurden etwa für das am gleichen Tag zur Abstimmung
gebrachte Referendum über die zweite Gotthardröhre rund zehnmal mehr Inserate in

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 28.02.2016
DAVID ZUMBACH
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Schweizer Tages- und Wochenzeitungen geschaltet als für die Initiative gegen die
Heiratsstrafe. Im Falle der Durchsetzungsinitiative der SVP, über die das Schweizer Volk
ebenfalls am 28. Februar 2016 befand, fanden rund viermal mehr Inserate Eingang in
der Tagespresse als für das CVP-Volksbegehren. Dies spielte den Befürwortern in die
Karten, da es sich laut den Experten von gfs.bern um eine "potenzielle
Mehrheitsinitiative" des bürgerlich-konservativen Lagers handelte. Im Laufe des
Wahlkampfs verschafften sich die Gegner dann aber immer mehr Gehör und
vermochten ihre Argumente besser zu platzieren. Insbesondere das Argument, wonach
die Initiative gleichgeschlechtliche Paare diskriminiere, war in den Medien präsent.
Passend zum zähen parlamentarischen Ringen um die Frage, ob man dem Begehren der
CVP einen direkten Gegenentwurf gegenüberstellen wolle, und der Tatsache, dass mit
dem Initiativtext mehrere Konfliktlinien salient wurden, fiel am Ende das
Abstimmungsresultat knapp aus: 49,2% der Partizipierenden und 18 Stände stimmten
der Vorlage zu, womit die Vorlage zwar ein Ständemehr, nicht aber das Volksmehr
hinter sich hatte und entsprechend abgelehnt wurde. Die gesamtschweizerische
Stimmbeteiligung betrug 63,3%. Die höchsten Ja-Stimmenanteile erreichte die
Initiative in den Kantonen Jura (60,1%), Wallis (57,0%) und Appenzell Innerrhoden
(55,6%). Am wenigsten Zustimmung erhielt das Anliegen in den bevölkerungsreichen
Kantonen Basel-Stadt (39,5%), Zürich (43,5%) und Waadt (45,7%).

Abstimmung vom 28. Februrar 2016

Beteiligung 63,3%
Ja 1'609'152 (49,2%) / Stände 15 3/2
Nein 1'664'224 (50,8%) / Stände 5 3/2

Parolen: 
-Ja: CVP, SVP, EVP, EDU
-Nein: FDP, BDP, SP, GP, GLP 48

Im Oktober 2017 reichte die Juso die Initiative «Löhne entlasten, Kapital gerecht
besteuern», die sogenannte «99 Prozent-Initiative», ein. Dabei sollen
Kapitaleinkommensteile (also zum Beispiel Zinsen oder Dividenden), die einen im
Gesetz festgelegten Freibetrag – die Juso sprach gegenüber den Medien von CHF
100'000 – übersteigen, 1.5 Mal so stark besteuert werden wie Arbeitseinkommen. Der
dadurch entstehende Mehrbetrag – laut Blick rechnen die Initiantinnen und Initianten
mit zusätzlich CHF 5 bis 10 Mrd. pro Jahr – soll für eine Reduktion der Besteuerung von
Personen mit tiefen oder mittleren Arbeitseinkommen oder für Transferzahlungen
zugunsten der sozialen Wohlfahrt eingesetzt werden. Dadurch solle die ungleiche
Vermögensverteilung bekämpft werden, insbesondere da diese aktuell so hoch sei wie
noch nie, erklärte Juso-Präsidentin Tamara Funiciello. Ein Grossteil der Gewinne
würden die Superreichen jedoch nicht durch Arbeit, sondern durch Kapitalgewinne
erwirtschaften – dahinter stecke aber jeweils die Arbeit von Personen. Mit der Initiative
solle somit der gemeinsam erarbeitete Gewinn zurückgeholt werden. Obwohl im
Vorfeld kritische Stimmen laut geworden waren – insbesondere die Reformorientierte
Plattform der SP kritisierte, die Initiative treffe nicht Superreiche, sondern KMU –,
sprach sich die Delegiertenversammlung der SP im Oktober 2017 für eine Unterstützung
der Initiative aus. 

Die Unterschriften-Sammelfrist dauerte von Oktober 2017 bis April 2019. Bereits Ende
2018 vermeldeten die Medien, dass die Initiative zustandegekommen sei. Und in der Tat
bestätigte die Bundeskanzlei im Mai 2019, dass das Komitee 109'332 gültige
Unterschriften gesammelt habe. Die Medien zeigten sich einerseits beeindruckt, dass
der Juso erneut eine Unterschriftensammlung gelungen war, sprachen der Initiative
aber im Hinblick auf ihre letzten beiden Initiativen, die 1:12- sowie die
Spekulationsstopp-Initiative, die mit Neinstimmen-Anteilen von fast 60 Prozent
respektive 65 Prozent gescheitert waren, keine grossen Chancen zu. 49

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 04.10.2017
ANJA HEIDELBERGER
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Nach der Annullierung der Volksinitiative «Für Ehe und Familie – gegen die
Heiratsstrafe» durch das Bundesgericht im April 2019 stand die CVP vor der Frage, ob
sie ihre Initiative zurückziehen soll oder nicht. Als Reaktion auf das
Bundesgerichtsurteil hatte der Bundesrat im August 2019 eine Zusatzbotschaft zum
Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer bezüglich einer ausgewogenen Paar- und
Familienbesteuerung, dem aktuellen Bundesratsgeschäft zur Abschaffung der
Heiratsstrafe, vorgelegt. Auf Letzteres setzte die CVP gemäss Medienberichten ihre
Hoffnung: Würde das Bundesratsgeschäft bis Mai 2020 quasi als Gegenvorschlag zur
Initiative verabschiedet, könnte die Partei die Initiative ohne Gesichtsverlust
zurückziehen und müsste das aufgrund der – gemäss Medien auch innerhalb der CVP –
steigenden Zustimmung zur Ehe für alle gestiegene Risiko einer Niederlage in einer
erneuten Abstimmung nicht eingehen. Dazu kam es jedoch nicht: Im September und
Dezember 2019 entschieden sich Ständerat und Nationalrat dafür, das Geschäft an den
Bundesrat zurückzuweisen und diesen mit einer neuen Auslegeordnung zu den Vor-
und Nachteilen verschiedener Steuermodelle zu beauftragen. Obwohl im Anschluss
daran verschiedene CVP-Mitglieder betonten, an der Initiative festhalten zu wollen, gab
CVP-Präsident Pfister im Januar 2020 bekannt, dass das Parteipräsidium dem
Initiativkomitee den Rückzug der Initiative unter gleichzeitiger Lancierung einer neuen
Initiative mit ähnlichem Anliegen, aber ohne Ehedefinition, beantragen werde. Am 4.
Februar 2020 reichte das Initiativkomitee schliesslich die von 14 der 15 Mitgliedern
unterzeichnete Rückzugserklärung bei der Bundeskanzlei ein.
Damit war die Geschichte der CVP-Initiative jedoch noch nicht zu Ende: Bereits vor
dem offiziellen Rückzug hatte der Verein Human Life, der nach eigenen Angaben 15'000
Unterschriften für die Initiative gesammelt hatte, angekündigt, Beschwerde gegen den
Rückzug einzureichen. Ein Rechtsgutachten sei zum Schluss gekommen, dass die
Initiative nach der Aufhebung des Abstimmungsergebnisses «direkt zur
Wiederholungsabstimmung vorgelegt werden muss, da für ein anderweitiges Vorgehen
keine gesetzliche Grundlage besteht». Die Rückzugserklärung verletze die politischen
Rechte der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, deren Interesse höher zu gewichten
sei als dasjenige des Initiativkomitees. 50

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 12.02.2020
ANJA HEIDELBERGER

Im März 2020 veröffentlichte der Bundesrat seine Botschaft zur Initiative «Löhne
entlasten, Kapital gerecht besteuern», der sogenannten 99 Prozent-Initiative. Er sehe
keinen Handlungsbedarf bei den Markteinkommen, erklärte der Bundesrat. Die
Einkommen in der Schweiz seien «vergleichsweise gleichmässig verteilt» und das
Umverteilungsvolumen sei bedeutend. Die von der Initiative vorgeschlagene
Besteuerung des Kapitals sei nicht zielgenau, weil dabei die Art und nicht die Höhe des
Einkommens zentral sei. Die Gesamtbelastung auf Kapital sei im internationalen
Vergleich wegen der Vermögenssteuer zudem bereits «recht hoch». Die Initiative
schade der Standortattraktivität und den Anreizen zur Kapitalbildung und würde das
Umverteilungsvolumen erhöhen, wobei dessen Grösse von den Steuervolumen und
nicht von Bedarfsüberlegungen abhänge und schwer abzuschätzen sei. Folglich empfahl
der Bundesrat die Initiative zur Ablehnung. 51

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 06.03.2020
ANJA HEIDELBERGER

In der Herbstsession 2020 behandelte der Nationalrat die Volksinitiative «Löhne
entlasten, Kapital gerecht besteuern», die sogenannte 99-Prozent-Initiative. Neben
dem Mehrheitsantrag der WAK-NR auf Annahme der bundesrätlichen Botschaft und
somit auf Empfehlung zur Ablehnung der Initiative lagen dem Rat zwei
Minderheitsanträge Bendahan (sp, VD) und Wermuth (sp, AG) vor. Die Minderheit
Bendahan präsentierte dem Rat einen direkten Gegenentwurf: Anstatt
Kapitaleinkommen über einem Grenzbetrag zu 150 Prozent zu besteuern, wie es die
Initiative vorschlug, sollte das höhere Kapitaleinkommen gemäss Gegenentwurf gleich
wie das Arbeitseinkommen zu 100 Prozent besteuert werden. Die Initiative wolle das
Kapital höher besteuern, so wie zuvor die Löhne höher besteuert worden seien; wer
also die Initiative für extrem halte, weil sie eine Einkommensart bevorzuge, müsse
eigentlich für den Gegenentwurf stimmen. Mit diesem würden Lohn und Kapital gleich
behandelt, argumentierte Bendahan. Die Minderheit Wermuth hingegen beantragte
dem Rat, die Initiative zur Annahme zu empfehlen. Die zwei Minderheitensprecher
stellten vor allem eine Frage in den Mittelpunkt ihrer Reden: Wieso soll Einkommen aus
Erwerbsarbeit zu 100 Prozent und Einkommen aus Kapital zu einem reduzierten
Prozentsatz besteuert werden? Wert und Reichtum würden «genau an einem Ort
produziert werden, und das ist die menschliche Arbeit», betonte Wermuth. Da das
Steuersystem dies aber nicht abbilde, nehme der «Unterschied zwischen unten und
oben» auch in der Schweiz zu. 

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 24.09.2020
ANJA HEIDELBERGER
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Kommissionssprecherin Schneeberger (fdp, BL) und Kommissionssprecher Regazzi (cvp,
TI) nahmen den Grossteil der Kritik an der Initiative, welche in der Folge von den
bürgerlichen Mitgliedern im Rat geäussert wurde, eingangs bereits vorweg. Sie
kritisierten, dass der Initiativtext sehr breit formuliert sei und viel
Interpretationsspielraum lasse. So werde zum Beispiel nicht klar, welche
Einkommensteile zu den Kapitaleinkommen gezählt würden; denkbar sei gemäss
Initiativtext, dass neben den Kapitalgewinnen auch Erträge aus beweglichem und
unbeweglichem Vermögen, wie Eigenmietwerte oder Renten aus der Vorsorge,
betroffen wären, auch wenn die Initiantinnen und Initianten in ihren Erklärungen von
einem engeren Begriff ausgingen. Die Initiative bringe der Schweiz überdies einen
komparativen Nachteil im Steuerwettbewerb und bringe eine massive zusätzliche
Steuerbelastung für Unternehmen, vor allem für KMU, mit sich. In der Folge könnten die
Unternehmen auch weniger investieren. Diese Wirkung würde sich vermutlich aufgrund
der Corona-Krise noch verstärken. Insgesamt würden vor allem die Beschäftigten mit
kleinen und mittleren Einkommen, also diejenigen Personen, die mit der Initiative
besser gestellt werden sollten, durch Kündigungen oder Konkurse die Hauptlast der
negativen Folgen der Initiative tragen. Mit 17 zu 8 Stimmen lehne die Kommission die
Initiative daher ab. 
Es folgte eine lange Debatte mit 56 Wortmeldungen und zahlreichen Nachfragen.
Besonders umstritten war die Frage, ob die Schere zwischen Arm und Reich in den
letzten Jahren zu- oder abgenommen habe. Grünen-Sprecherin Ryser (gp, SG)
argumentierte, dass zwar die Markteinkommen in der Schweiz weltweit am
gleichmässigsten verteilt seien, dass aber eben die Vermögensanteile sehr einseitig
verteilt seien: 1 Prozent der Bevölkerung halte 40 Prozent der Vermögensanteile. Und
diese Ungleichheit nehme seit den 1970er Jahren zu. Dem entgegnete FDP.Liberalen-
Sprecherin Gössi (fdp, SZ), dass dies nur gelte, solange die steuerbefreiten Vermögen,
insbesondere das Kapital der zweiten und dritten Säule der Altersvorsorge, nicht
berücksichtigt würden. Nehme man diese hinzu, werde der Unterschied zwischen Arm
und Reich über die Zeit nicht grösser. 
Insbesondere Grünen-Sprecherin Ryser brachte überdies einige Argumente zur
Entkräftung der Kritik an der Initiative vor. Der Grossteil der sozialen Sicherheit und
somit der Umverteilung geschehe über die Sozialversicherungen und diese würden
durch Lohnbeiträge finanziert, nicht durch Steuern auf Kapital, betonte sie. Zudem
würden den KMU durch die Initiative keine Mittel entzogen, da die natürlichen
Personen, nicht die KMU, zusätzlich besteuert würden. Wenn deren Besitzerinnen oder
Besitzer die Kosten auf die Unternehmen abwälzten, sei das deren Entscheidung.
Nachfolgeregelungen bei KMU seien aber weiterhin problemlos möglich. Schliesslich sei
die Befürchtung, dass durch die Initiative vermögenshaltende Privatpersonen ins
Ausland abwanderten, ein Totschlagargument, das die Politik handlungsunfähig mache. 
Während sich die meisten bürgerlichen Sprecherinnen und Sprecher deutlich gegen die
Vorlage aussprachen, fanden Kathrin Bertschy (glp, BE) und Michel Matter (glp, GE) für
die Grünliberalen auch wohlgesinnte Worte für die Initiative. Auch sie sähen
Verbesserungspotenzial im Steuersystem bezüglich der hohen Belastung der
Arbeitseinkommen, der Verteilung der Einkommen und Vermögen sowie der
Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Die Initiative wolle aber nicht
primär die Besteuerung des Erwerbseinkommens reduzieren, sondern beinhalte vor
allem Steuerermässigungen von Personen mit tiefen oder mittleren Arbeitseinkommen
oder Transferzahlungen an diese. Entsprechend könne die GLP die Initiative nicht
unterstützen.
Zum Schluss legte Finanzminister Maurer die Position des Bundesrates dar und stimmte
in seiner Argumentation weitgehend mit derjenigen der Kommissionssprechenden
überein. Ergänzend hielt er aber fest, dass die Initiative zudem zu einer weiteren
Verlagerung der Steuerzahlenden von den armen zu den reichen Kantonen führe und
damit den Zusammenhalt der Schweiz gefährde. Zudem bezahle ein Prozent der
Steuerzahlenden bereits mehr als 40 Prozent der direkten Bundessteuer; eine noch
höhere Besteuerung würde den «Bogen überspannen». Umverteilung finde somit
bereits heute statt, genauso wie auch die Besteuerung von Kapital und Gewinn etwa im
Eigenmietwert, der Grundstückgewinnsteuer sowie der Vermögenssteuer bereits
enthalten sei. Die Schweiz habe ein ausgewogenes Steuersystem, das «weder auf die
eine noch auf die andere Seite überlastet» werden solle. 
Nach den ausführlichen Diskussionen schritt der Rat schliesslich zu den Abstimmungen:
Mit 123 zu 62 Stimmen sprach sich die Ratsmehrheit zuerst gegen die Minderheit
Bendahan und somit gegen den Gegenvorschlag und anschliessend auch gegen die
Minderheit Wermuth auf Empfehlung zur Annahme der Initiative aus. Die Stimmen der
Minderheiten stammten von den geschlossen stimmenden SP- und Grünen-
Fraktionen. 52
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Indirekte Steuern

Der Verein «Mikrosteuer» beantragte im Februar 2020 die Vorprüfung seiner
Volksinitiative «Mikrosteuer auf dem bargeldlosen Zahlungsverkehr». Bei Annahme
ihres Begehrens soll der Bund «bei jeder Belastung und jeder Gutschrift des
bargeldlosen Zahlungsverkehrs eine Mikrosteuer» erheben und dafür die
Mehrwertsteuer, die direkte Bundessteuer sowie die Stempelabgabe abschaffen. Im
ersten Jahr soll diese Steuer 0.05 Promille auf alle bargeldlosen Belastungen und
Gutschriften betragen und anschliessend soweit angehoben werden, dass die
wegfallenden Einnahmen der übrigen Steuern kompensiert werden können – maximal
jedoch auf 5 Promille. Die Mikrosteuer auf dem Zahlungsverkehr ziele auf das
grösstmögliche Steuersubstrat und belaste damit auch die Finanzwirtschaft, so dass die
Unternehmen und privaten Haushalte im Vergleich zu bisher entlastet werden könnten,
betonte der Ökonom Felix Bolliger, Mitglied des Initiativkomitees, auf dessen
Internetseite. Als Hauptakteure des Initiativkomitees machte das St. Galler Tagblatt die
pensionierten Zürcher Banker Felix Bolliger und Jacob Zgraggen, den Zürcher Professor
für Banking und Finance Marc Chesney sowie Alt-Bundesratssprecher Oswald Sigg aus.
Die Unterschriftensammelfrist startete am 25. Februar 2020 und würde folglich bis
August 2021 dauern. Aufgrund des Fristenstillstands bei eidgenössischen Volksbegehren
bis zum 31. Mai 2020 wird diese Frist entsprechend verlängert. Bereits beim Start der
Unterschriftensammlung stiess die Initiative in den Medien auf einige Aufmerksamkeit:
Mit Bezeichnungen wie einem «Sturm auf das Steuersystem» oder «revolutionären
Umtrieben» stellte die Presse eine spannende Sammelfrist in Aussicht. 53

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 25.02.2020
ANJA HEIDELBERGER

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Die CVP reichte im November ihre Initiative „Für Ehe und Familie – Gegen die
Heiratsstrafe!“ ein. Die Initiative verlangt, die Benachteiligung der Ehe gegenüber
anderen Lebensformen insbesondere bei den Steuern und Sozialversicherungen
aufzuheben. Siehe dazu hier.

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 05.11.2012
FLAVIA CARONI

Zur Volksinitiative der CVP „für Ehe und Familie – Gegen die Heiratsstrafe!“, welche
unter anderem die AHV betrifft, siehe hier.

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 23.10.2013
FLAVIA CARONI

Die Räte behandelten 2014 die Botschaft des Bundesrates zur Volksinitiative
„Millionen-Erbschaften besteuern für unsere AHV (Erbschaftssteuerreform)“, die im
Vorjahr zustande gekommen war. Erstrat war der Ständerat. Nachdem er den Entwurf
zuerst an die Kommission zurückgewiesen hatte, um die Frage nach der Gültigkeit der
Initiative – problematisch ist die vorgesehene rückwirkende Einführung der Steuer –
und nach der Einheit der Materie zu klären, folgte die kleine Kammer in der
Herbstsession schliesslich dem Bundesrat und empfahl die Initiative zur Ablehnung.
Bezüglich der AHV hatte der Bundesrat in seiner Botschaft betont, Zusatzeinnahmen
seien grundsätzlich sehr willkommen, angesichts der Nachteile der Initiative wolle man
die Finanzierung jedoch im Rahmen der Strategie Altersvorsorge 2020 mit anderen
Mitteln sicherstellen. Im Ratsplenum erläuterten die Befürworter der Initiative, man
erwarte durch die Steuer Einnahmen von rund CHF 3 Mrd. jährlich, wovon zwei Drittel
der AHV zugute kommen würden. Dieses Geld werde dringend benötigt, sei doch ab
dem Jahr 2020 oder spätestens 2025 mit einer Unterdeckung zu rechnen. Dank den
Zusatzeinnahmen könnte die im Rahmen der Strategie Altersvorsorge 2020 geplante
Mehrwertsteuererhöhung auf einen Prozentpunkt statt zwei beschränkt und die AHV-
Beiträge der Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden könnten gesenkt statt erhöht
werden, was die Wirtschaft ankurble. Eine Verwendung von Erbschaftssteuereinnahmen
für die AHV sei zudem vernünftig, da sich heute viele Erben und Erbinnen zum
Zeitpunkt der Erbschaft selbst bereits im Rentenalter befänden. Die Gegnerschaft ging
mehrheitlich nicht auf die AHV-Thematik ein, jedoch wurde der Einwand geäussert,
durch die zusätzliche Finanzierung würde das strukturelle Problem der AHV, die
demographische Veränderung, nicht gelöst. Es werde also kein Beitrag zu einer
nachhaltigen Reform geleistet, vielmehr beabsichtige das Initiativkomitee einen
weiteren Ausbau der ersten Säule. In der Wintersession schloss sich der Nationalrat

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 24.09.2014
FLAVIA CARONI
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dem Beschluss des Ständerates an, womit die Initiative dem Volk zur Ablehnung
empfohlen wird. Für eine ausführliche Betrachtung der Parlamentsdebatte und
insbesondere der – im Zentrum stehenden – steuerlichen Aspekte, siehe hier. Für eine
Beleuchtung der staatspolitischen Dimension (Rückwirkung, Einheit der Materie), siehe
hier. 54

Im September 2019 nahm die Bundeskanzlei die Vorprüfung der Volksinitiative «Ja zu
steuerfreien AHV- und IV-Renten» vor. Die Initiative eines Komitees um SVP-
Nationalrätin Yvette Estermann (svp, LU) – dessen Mitglieder zuvor bereits die Initiative
«Ja zu mehr Mitbestimmung der Bevölkerung bei der Kranken- und Unfallversicherung»
eingereicht hatten –, beabsichtigt, AHV- und IV-Renten von Personen mit jährlichem
Einkommen unter CHF 72'000 von den Steuern zu befreien. Mit der Initiative wolle man
der steigenden finanziellen Belastung der Rentnerinnen und Rentner entgegenwirken,
erklärte das Initiativkomitee. Zur Finanzierung, die im Initiativtext nicht geregelt ist,
schlug Estermann im Rahmen einer Medienkonferenz vor, auf die Auszahlung der
Kohäsionsmilliarde zu verzichten. Eine ähnliche Motion Estermann aus dem Jahr 2013
(Mo. 13.4074), die ihrerseits auf einer Motion Kaufmann (svp, ZH; Mo. 08.3726) beruhte,
war unbehandelt abgeschrieben worden. Der Bundesrat hatte seine
Ablehnungsempfehlung damals damit begründet, dass die AHV- und IV-Beziehenden
gegenüber den übrigen Steuerzahlenden nicht bevorteilt werden sollten, eine
Steuerbefreiung der Renten korrekterweise auch eine Besteuerung der AHV-Beiträge
nach sich ziehen müsste und die hohen Kosten – 2014 sprach er von CHF 770 Mio.
jährlich – gegenfinanziert werden müssten. 
Sammelbeginn für die Unterschriften war der 24. September 2019, die Sammelfrist
würde folglich bis zum 24. März 2021 laufen. Aufgrund des vom Bundesrat verhängten
Fristenstillstands bei eidgenössischen Volksbegehren bis zum 31. Mai 2020 wird diese
Frist entsprechend verlängert. 55

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 24.09.2019
ANJA HEIDELBERGER

Soziale Gruppen

Migrationspolitik

Rechtsbürgerliche Kreise um Nationalrätin Aubry (fdp, BE) und die Nationalräte Bischof
(sd, ZH), Mauch (fdp, AG), Scherrer (edu, BE) und Stamm (fdp, AG) lancierten eine
Volksinitiative "für eine Regelung der Zuwanderung", welche den Bundesrat
verpflichten will, dafür zu sorgen, dass der Anteil der ständigen ausländischen
Wohnbevölkerung 18% der Gesamtbevölkerung nicht übersteigt, wobei anerkannte
Flüchtlinge und Asylbewerber ebenso mitzuzählen wären wie Niedergelassene und
Jahresaufenthalter. Zudem verlangt die Initiative, für Asylbewerber, Kriegsvertriebene,
vorläufig Aufgenommene, Internierte sowie Ausländer ohne festen Wohnsitz seien alle
finanziellen Anreize für den Verbleib in der Schweiz zu unterbinden. 56

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 26.02.1994
MARIANNE BENTELI

Mit 130 zu 19 Stimmen empfahl der Nationalrat auf Antrag des Bundesrates die
Volksinitiative ”für eine Regelung der Zuwanderung” Volk und Ständen zur Ablehnung.
Das 1995 von einem rechtsbürgerlichen Komitee eingereichte Begehren will den Anteil
der Ausländer an der gesamten Bevölkerung auf 18 Prozent beschränken. Von dieser
Stabilisierungsrechnung ausgenommen würden qualifizierte Wissenschafter,
Führungskräfte, Künstler, Schüler und Studenten. Mitzählen müsste man aber
Asylbewerber, vorläufig Aufgenommene und Kriegsflüchtlinge, die heute nicht in der
Ausländerstatistik erscheinen.
Für die FDP warf Fritschi (ZH) der Initiative ihren rein quantitativen Ansatz vor, der die
Bedürfnisse eines auf Flexibilität angewiesenen Arbeitsmarktes ignoriere. Im Namen der
SP stellte Thanei (ZH) fest, Finanzen liessen sich stabilisieren, Menschen dagegen nicht.
Als ethisch nicht akzeptabel bezeichnete Ducrot (cvp, FR) das Ansinnen,
gewissermassen zwischen ”guten” und ”schlechten” Ausländern zu unterscheiden, oder
– wie es die Luzerner Grüne Bühlmann sah – sozusagen die ”unrentablen”
auszuschliessen. Erwähnt wurden aber auch die Bedeutung der Gastarbeiter für die
Finanzierung der AHV und die praktischen Schwierigkeiten bei der Umsetzung einer
derartigen Quotenpolitik. Bundesrat Koller warnte vor den möglichen Konflikten dieser
Initiative mit bereits eingegangenen internationalen Verpflichtungen der Schweiz und
mit dem ausgehandelten Personenfreizügigkeitsabkommen mit der EU. Zudem stellte er
in Aussicht, 1999 den Entwurf zu einem totalrevidierten Gesetz über Aufenthalt und
Niederlassung von Ausländern (Anag) in die Vernehmlassung zu geben, welcher dann als

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 31.12.1998
MARIANNE BENTELI
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faktischer Gegenvorschlag zur Initiative betrachtet werden könne. 57

Wie der Nationalrat lehnte auch der Ständerat die Volksinitiative „für eine Regelung
der Zuwanderung“ einstimmig ab. Die Initiative wurde generell als impraktikabel
bezeichnet. Die kleine Kammer war der Ansicht, die verlangte Begrenzung des
Ausländeranteils (inklusive Asylbewerber, die seit mehr als einem Jahr in der Schweiz
leben) auf 18% der Wohnbevölkerung löse die Probleme in der Flüchtlings- und
Ausländerpolitik nicht. Die Asylgesuche und der Familiennachzug liessen sich nur
beschränkt beeinflussen. Eine unvorhersehbare Zunahme in diesen Kategorien würde
zu einschneidenden Massnahmen im steuerbaren Bereich des Arbeitsmarktes zwingen;
dies würde aber den Interessen des Wirtschaftsstandortes Schweiz widersprechen.
Zudem sei der Ausländeranteil allein nicht aussagekräftig; auch der Integrationsgrad der
ausländischen Bevölkerung müsse berücksichtigt werden. Eine Annahme der Initiative
würde im weiteren das Abkommen mit der EU über den freien Personenverkehr in
Frage stellen. 58

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 16.03.1999
MARIANNE BENTELI

Am 24. September gelangte die 1995 von einem rechtsbürgerlichen Komitee
eingereichte Volksinitiative „für eine Regelung der Zuwanderung“ („18-Prozent-
Initiative“) zur Abstimmung. Bundesrat und Parlament hatten in den Vorjahren diese
Initiative einhellig abgelehnt. Sie waren der Auffassung, die verlangte Begrenzung des
Ausländeranteils (inklusive Asylbewerber, die seit mehr als einem Jahr in der Schweiz
leben) auf 18% der Wohnbevölkerung würde das Personenfreizügigkeitsabkommen mit
der EU torpedieren, sei inpraktikabel, ethisch fragwürdig und wirtschaftsfeindlich. Die
Interessen der Wirtschaft waren denn auch das Hauptargument, mit dem das
überparteiliche Gegenkomitee, dem anfänglich 181 eidgenössische Parlamentarier und
Parlamentarierinnen von CVP, FDP, SP, SVP, EVP, LP und GP angehörten, den
Abstimmungskampf führte. SP, Gewerkschaften, Grüne sowie einzelne Abgeordnete der
CVP distanzierten sich dann aber im Lauf der Wochen immer stärker von der
Wirtschaftslastigkeit der Argumentation und gründeten schliesslich ein zweites
Komitee, das unter dem Titel „Appell für eine tolerante Schweiz“ in erster Linie die
Achtung der Menschenrechte, die Integration und die erleichterte Einbürgerung als
Ziele der Ausländerpolitik betonte. Die Ablehnung in den Reihen der SVP wurde
allerdings immer brüchiger. Nachdem die Zürcher Kantonalpartei mit ihrer Nein-Parole
vorerst die Wirtschaft beruhigt hatte, scherten die SVP-Frauen als erste aus und
empfahlen ein Ja. Gegen die Parteileitung beschloss dann auch die SVP-Basis an ihrer
Delegiertenversammlung Zustimmung zur Initiative. 59

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 19.09.2000
MARIANNE BENTELI

Mit 63,8% Neinstimmen wurde die Initiative deutlich abgelehnt. Kein einziger Kanton
stimmte der geforderten Ausländerbegrenzung zu. Am knappsten war der Ausgang im
Kanton Schwyz mit 48,4% Zustimmung, gefolgt von Aargau mit 47,5%. Am deutlichsten
verwarf der Kanton Genf mit 76,1%. Ganz allgemein wurde die Initiative in der Romandie
stärker abgelehnt als in der Deutschschweiz. Die vier welschen Kantone und das Wallis
wiesen Neinstimmenanteile von über 70% aus, das zweisprachige Freiburg kam auf
69,2%. Bundesrätin Metzler zeigte sich sehr erfreut, dass die von den Initianten
geschürten Fremdenängste nicht verfangen hätten. Sie interpretierte das klare Nein als
Signal gegenüber dem Ausland, dass die Schweiz ihre internationale Verantwortung
weiterhin wahrnehmen wolle. im Anschluss an die Von-Wattenwyl-Gespräche der
Bundesratsparteien präzisierte sie allerdings ihre Aussagen vom Abstimmungsabend. Es
wäre falsch, aus der Ablehnung der Initiative eine Zustimmung der Bevölkerung zu einer
verstärkten Zuwanderung aus Staaten ausserhalb der EU und der EFTA herauszulesen.
Der Bundesrat wolle an einer restriktiven Zulassungspraxis festhalten. Zudem müsse
eine konsequente Missbrauchsgesetzgebung geschaffen und eine effiziente
Integrationspolitik betrieben werden.

Volksinitiative „für eine Regelung der Zuwanderung“ („18-Prozent-Initiative“)
Abstimmung vom 24. September 2000

Beteiligung: 45,3%
Ja: 754 626 (36,2%) / 0 Stände
Nein: 1 330 224 (63,8%) / 20 6/2 Stände

Parolen:

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 24.09.2000
MARIANNE BENTELI
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– Ja: SVP (11*), SD, EDU, FP, Lega.
– Nein: FDP, CVP, SP, LP, EVP, CSP, PdA, GP; ZSA, Economiesuisse, SGV, SBV, SGB, CNG,
VSA.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 60

Gemäss der Vox-Analyse dieser Abstimmung fand die Initiative bei zwei Dritteln der
SVP-Sympathisanten Unterstützung. Von den Anhängern der anderen bürgerlichen
Bundesratsparteien stimmte je ein Drittel für eine Beschränkung der Einwanderung. Bei
der SP lag die Zustimmung bei 12%. Vergleicht man die Ergebnisse mit früheren
Abstimmungen zur Einwanderungspolitik, lässt sich eine zunehmende Polarisierung
zwischen Links und Rechts nachzeichnen. In den siebziger und achtziger Jahren lagen
die Ja-Stimmenanteile von SVP-Sympathisanten bei Überfremdungsinitiativen jeweils
im Durchschnitt der anderen Parteien, oft sogar leicht darunter. Die Resultate der
jüngsten Abstimmung zeigten nun erstmals eine deutliche Abgrenzung von den anderen
bürgerlichen Parteien. Das gleiche gilt umgekehrt für die SP: Noch 1988 hatten laut Vox
36% der SP-Anhänger der Initiative für eine Beschränkung der Einwanderung
zugestimmt, ein Anteil, der damals sogar leicht über dem Durchschnitt von 32,7% lag.
Anders als im Vorfeld der Abstimmung teilweise prognostiziert, verwarfen die Frauen
mit 71% Nein die Initiative deutlich stärker als die Männer (59%). Auffällig war die
überdurchschnittlich hohe Zustimmung bei den jungen Stimmbürgerinnen und
Stimmbürgern in der Altersgruppe zwischen 18 und 29 Jahren. 61

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 25.09.2000
MARIANNE BENTELI

Die Schweizer Demokraten (SD) lancierten zum fünften Mal in ihrer Geschichte eine
Volksbegehren zur Senkung der Ausländerzahl. Die Initiative „Begrenzung der
Einwanderung aus Nicht-EU-Staaten“ verlangt die Limitierung der Einwanderung,
Asylsuchende inbegriffen, auf das Ausmass der Auswanderung im Vorjahr.
Ausgenommen wären EU-Angehörige sowie Kurzaufenthalter. 62

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 12.03.2003
MARIANNE BENTELI

Die Volksinitiative der SD für eine „Begrenzung der Einwanderung aus Nicht-EU-
Staaten“ („Wanderungsbilanzinitiative“) scheiterte bereits im Unterschriftenstadium.
Sie hatte erreichen wollen, dass die Zahl der in einem Jahr aus einem Nicht-EU-Land
einwandernden Personen nicht höher sein darf als die Zahl der im Vorjahr definitiv
ausgereisten. 63

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 10.08.2004
MARIANNE BENTELI

Ende Juni beschlossen die Delegierten der SVP mit grossem Mehr, eine Volksinitiative
„für die Ausschaffung krimineller Ausländer (Ausschaffungsinitiative)“ zu lancieren.
Demnach sollen bestimmte Straftaten zwingend zur Ausweisung und zu einem 5- bis 15-
jährigen Einreiseverbot führen. Dazu gehören vorsätzliche Tötung, Vergewaltigung,
Menschenhandel, Drogenhandel, Raub und Einbrüche sowie der (nicht näher definierte)
missbräuchliche Bezug von Sozialhilfe oder von Leistungen der Sozialversicherungen.
Auf den aufenthaltsrechtlichen Status wäre nicht zu achten. Diese letzte Bestimmung
stellt die Frage nach der völkerrechtlichen Zulässigkeit des Begehrens. Insbesondere
darf aufgrund des Freizügigkeitsabkommens EU-Bürgern das Aufenthaltsrecht nur
entzogen werden, wenn die öffentliche Ordnung und Sicherheit gefährdet sind. Zudem
gibt es das international geltende Verbot der Rückschiebung in einen Verfolgerstaat
(Non-refoulement-Prinzip). Exponenten der SVP erklärten zwar, in diesen Fällen käme
die Initiative nicht oder nicht vollumfänglich zur Geltung, andererseits polemisierten
sie – bis hin zu Bundesrat Blocher – immer wieder gegen das „so genannte
Völkerrecht“, welches ihrer Meinung nach die Volkssouveränität ausheble. 64

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 02.07.2007
MARIANNE BENTELI

Die 2008 behandelten SVP-Vorstösse (siehe hier und hier) entsprachen weitgehend den
Forderungen, welche die Partei mit ihrer Volksinitiative „Für die Ausschaffung
krimineller Ausländer“ („Ausschaffungsinitiative“) stellt. Sie verlangt darin, dass
Ausländerinnen und Ausländer, unabhängig von ihrem ausländerrechtlichen Status ihr
Aufenthaltsrecht in der Schweiz verlieren, wenn sie wegen eines Gewaltdelikts verurteilt
worden sind oder missbräuchlich Sozialleistungen bezogen haben. Mitte Februar wurde
sie mit 210'919 Unterschriften eingereicht. Bei der Präsentation sagte SVP-Präsident
Maurer (ZH), die Bevölkerung habe genug von der erschreckenden Jugend- und
Ausländerkriminalität. Die bestehenden Gesetze reichten aber für ein härteres
Vorgehen gegen straffällige Ausländer nicht aus; deswegen brauche es die Möglichkeit

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 16.02.2008
MARIANNE BENTELI
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eines richterlichen Landesverweises. Nach Auffassung mehrerer Staatsrechtler müsste
die Volksinitiative für ungültig erklärt werden, da sie mit ihrer absoluten Formulierung
gegen zwingendes Völkerrecht und Garantien der Bundesverfassung verstosse.

Der Bundesrat sprach sich dagegen aus, die Initiative für ungültig zu erklären, da sie
seines Erachtens nicht gegen zwingendes Völkerrecht verstösst. Eine Annahme der
Initiative würde jedoch zu erheblichen Kollisionen mit dem nicht zwingenden
Völkerrecht sowie mit der Bundesverfassung führen. Die Volksinitiative soll dem
Parlament daher zur Ablehnung empfohlen werden. Ihr soll aber ein indirekter
Gegenvorschlag durch eine Anpassung des Ausländergesetzes gegenübergestellt
werden. Dieser soll insbesondere zu einer Vereinheitlichung der Praxis der
Landesverweisung zwischen den Kantonen führen und die Widerrufsgründe für
ausländerrechtliche Bewilligungen präzisieren. 65

Gut drei Monate später, am 4. Oktober eröffneten der Bundesrat und die SVP zeitgleich
den Abstimmungskampf. Dieser wurde mit harten Bandagen geführt: Die SVP bewarb
ihre Initiative gleich mit zwei Kampagnen. Einerseits pries sie mit den bereits bei
früheren Abstimmungen verwendeten Plakaten mit vier weissen Schäfchen, die ein
schwarzes Schaf aus der Schweiz werfen, ein Ja zur Initiative an. Anderseits warb sie
zusammen mit der EDU und der LEGA gegen den direkten Gegenvorschlag des
Parlaments. Das einprägsame Plakatsujet: ein unrasierter Ausländer im weissen
Unterleibchen und mit silberner Kette um den Hals, die Augen mit einem schwarzen
Balken abgedeckt unterlegt mit dem Text „Ivan S., Vergewaltiger – bald Schweizer?“. 66

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 04.10.2010
ANDREA MOSIMANN

Für den Gegenvorschlag setzten sich der Bundesrat sowie FDP, CVP, BDP und GLP ein.
Die Landesregierung und die Mitteparteien waren der Ansicht, der Gegenvorschlag
nehme die Hauptanliegen der Initiative für eine einheitlichere und konsequentere
Praxis bei der Wegweisung von straffälligen Ausländern auf und biete zusätzlich den
Vorteil, dass bei der Umsetzung Konflikte mit der Verfassung und dem Völkerrecht
vermieden werden. Allerdings standen für diese Kampagne nur bescheidene Mittel zur
Verfügung; die Wirtschaftsverbände wollten keine finanziellen Beiträge leisten, weil sie
die Ausschaffung krimineller Ausländer nicht als wirtschaftspolitisch relevante Frage
erachteten. 67

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 05.10.2010
ANDREA MOSIMANN

Für ein zweifaches Nein setzte sich auch ein linksgrünes Komitee ein, welches die
beiden Vorlagen als unnötig sowie als nicht mit der Rechtsgleichheit vereinbar
erachtete. Nicht in diesem Komitee vertreten war die SP. An ihrem Parteitag Ende
Oktober hatte sie zwar ebenfalls zu beiden Vorlagen die Nein-Parole beschlossen,
allerdings herrschte in der SP Uneinigkeit, wie man die Initiative am besten bekämpfen
solle. Zehn Kantonalparteien (AG, AR, BE, BL, BS, NW, SH, SO, SZ, TG) wichen von der
Parolenfassung der Mutterpartei ab und beschlossen zur Bekämpfung der Initiative ein
Ja zum Gegenvorschlag. Der Zürcher SP-Nationalrat Daniel Jositsch gründete
zusammen mit einer Minderheit aus SP-Parlamentariern ein Nein-Ja-Komitee. 68

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 15.10.2010
ANDREA MOSIMANN

Mitte Oktober publizierte die Eidgenössische Kommission für Migrationsfragen einen
Grundlagenbericht zu den ausländerrechtlichen Folgen der Straffälligkeit. Laut dieser
Untersuchung ist die Zahl der weggewiesenen Ausländer infolge Straffälligkeit stark
angestiegen. Während im Jahr 2007 350 bis 450 Ausländer weggewiesen wurden,
erhöhte sich die Zahl 2008 auf 615 und 2009 auf mindestens 750 Personen. Dies
entsprach beinahe der vom Bundesamt für Migration genannten Zahl von 800 bei
Annahme des Gegenvorschlags. Die Kommission sah sich durch diese Zahlen in ihrer
Einschätzung bestätigt, dass die bestehenden Gesetzesbestimmungen ausreichten, um
kriminelle Ausländer wegweisen zu können. Sie lehnte sowohl die Initiative als auch den
Gegenvorschlag ab. 69

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 22.10.2010
ANDREA MOSIMANN
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Die EU-Kommission mischte sich zwar nicht direkt in den Abstimmungskampf der
Schweiz ein, sie stellte aber klar, dass die EU eine automatische Ausschaffung, wie sie
die Initiative fordert, nicht akzeptieren würde. Ausweisungen von EU-Bürgern dürften
aufgrund der bilateralen Verträge auch in der Schweiz nur dann erfolgen, wenn die
Behörden in aufwendigen Einzelfallprüfungen zeigen könnten, dass die Straftäter eine
ernste Bedrohung für die Sicherheit im Gastland darstellten. Zum gleichen Schluss kam
auch ein von der FDP in Auftrag gegebenes Gutachten von Tobias Jaag, Professor für
Europarecht an der Universität Zürich. 70

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 29.10.2010
ANDREA MOSIMANN

In der Volksabstimmung vom 28. November konnte die SVP einen Sieg feiern: 52,9% der
Stimmbürger und 17,5 der 23 Stände sprachen sich für die Ausschaffungsinitiative aus.
Der Gegenvorschlag hatte mit einem Nein-Stimmenanteil von 54,2% keine Chance;
sämtliche Kantone lehnten ihn ab. Zum ersten Mal wurde damit eine Initiative im
Bereich der Ausländerpolitik angenommen. Wie üblich in Ausländerfragen
unterschieden sich die Abstimmungsergebnisse zwischen der Deutsch- und der
Westschweiz deutlich: Mit Ausnahme des Kantons Wallis lehnten alle Westschweizer
Kantone das Volksbegehren ab, in der Deutschschweiz sagte nur Basel-Stadt nein.
Markanter als der „Röstigraben“ waren allerdings die Unterschiede zwischen
städtischen und ländlichen Regionen. So hat beispielsweise der Kanton Zürich die
Ausschaffungsinitiative mit 50,8% angenommen, in der Stadt wurde sie hingegen mit
64,5% Nein-Stimmen abgelehnt. Der Kanton Bern hat ebenfalls Ja gesagt (53,7%), die
Stadt hingegen lehnte mit 55,6% Nein-Stimmen ab. Während im Kanton Sankt Gallen
das Volksbegehren mit knapp 60% befürwortet wurde, stimmten in der Stadt bloss
50,7% Ja. Die EU und einzelne Mitgliedstaaten tadelten die Schweiz für das
Abstimmungsresultat. Sie gaben ihr zu verstehen, dass sie damit ihren
Aussenseiterstatus zementiere und ihre Glaubwürdigkeit als verlässlicher
Vertragspartner in Frage stelle. Kritik gab es auch vom Europarat und vom UNO-
Hochkommissariat für Flüchtlinge (UNHCR), die den neuen Verfassungstext für
völkerrechtswidrig halten, da bei automatischen Ausschaffungen kein Schutz vor Folter
und Verfolgung gewährleistet sei.

Abstimmung vom 28. November 2010

Beteiligung: 52,6% 
Volksinitiative:
Ja: 1'398'360 (52,9%) / 15 5/2 Stände
Nein: 1'243'325 (47,1%) / 5 1/2 Stände 
Gegenentwurf:
Ja: 1'189'186 (45,8%) / 0 Stände
Nein: 1'407'743 (54,2%) / 20 6/2 Stände

Parolen: 
Volksinitiative:
Ja: SVP, SD, EDU, Auto-Partei, Lega.
Nein: FDP, CVP, SP, EVP, CSP, PdA, GP, GLP, BDP; SGB, TravS.
Gegenentwurf:
Ja: FDP, CVP, EVP, GLP, BDP. 
Nein: SP (10)*, SVP, CSP, PdA, GP, SD, EDU, Auto-Partei, Lega; SGB (1)*, TravS.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Stichfrage:
für die Volksinitiative: SVP, SD, EDU, Auto-Partei, Lega. 
für den Gegenentwurf: FDP, CVP, SP, EVP, PdA, GLP, BDP; SGB, TravS. 71

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 28.11.2010
ANDREA MOSIMANN

Das Parlament beschloss, auf den durch die 2010 erfolgte Annahme der Volksinitiative
„Für die Ausschaffung krimineller Ausländer“ hinfällig gewordenen indirekten
Gegenvorschlag nicht einzutreten. Der von einer Arbeitsgruppe unter der Leitung des
ehemaligen Direktors des Bundesamtes für Justiz, Heinrich Koller, verfasste
Schlussbericht zur Umsetzung der Ausschaffungsinitiative wurde dem Bundesrat im
Juni mit vier Varianten präsentiert. In der Arbeitsgruppe zeigten sich fundamentale
inhaltliche Differenzen zwischen der SVP, welche auf einer wortwörtlichen Umsetzung
der Initiative beharrte, und den Vertretern von Bund und Kantonen. Die Konflikte
bezogen sich in erster Linie auf die Frage nach der Gewichtung des Völkerrechts

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 01.06.2011
ANITA KÄPPELI
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gegenüber dem durch die Annahme der Initiative ausgedrückten Volkswillen. Die erste,
von der SVP favorisierte Variante beinhaltet einen automatischen Landesverweis für
Ausländer nach einer Verurteilung aufgrund eines im Verfassungstext genannten
Delikts. Die weiteren drei Varianten sehen – je nach Strafmass und Delikt –
verschiedene Ausnahmen von einer Ausschaffung vor, was dem vom Volk in der
Abstimmung abgelehnten Gegenentwurf inhaltlich näher kommt. Die SVP befürchtete –
noch bevor überhaupt ein Entscheid des Bundesrats anstand – dass die
Ausschaffungsinitiative durch Bund und Parlament verwässert werden könnte. Sie
kündigte deshalb an, mit einer neuen Volksinitiative den Wunschtext in der Verfassung
verankern zu wollen. Im September nahm der Bundesrat den Bericht der Arbeitsgruppe
zur Kenntnis. Die Varianten zur Umsetzung dieses Verfassungstextes sollen bis Mitte
2012 in die Vernehmlassung gegeben werden. 72

Die Schweizer Demokraten lancierten im Sommer eine eidgenössische Volksinitiative
„Für eine Stabilisierung der Gesamtbevölkerung“. Sie fordert eine Anpassung der
Bundesverfassung mit der expliziten Verankerung der Regulierungsfunktion des Bundes
zur Bekämpfung der Überbevölkerung. Das Ziel des Begehrens ist unter anderem die
Vermeidung eines positiven Wanderungssaldos, wobei die Auslandschweizer
ausgenommen seien. 73

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 14.07.2011
ANITA KÄPPELI

Le thème de l’immigration a monopolisé l’attention du parlement pendant l’été. Après
le refus du Conseil fédéral, c’est le parlement qui s’est exprimé sur l’initiative de l’UDC
« contre l’immigration de masse ». L’initiative demande que des contingents soient
réintroduits en matière d’immigration. Ces contingents concerneraient les immigrants
au sens large, soit les titulaires d’autorisation de séjour temporaire, les travailleurs
frontaliers et les requérants d’asile. Les contingents seraient estimés en fonction des
besoins économiques de la Suisse. Le Conseil national a ouvert la phase des débats
parlementaires en juin. Les presque 70 demandes de prise de parole ont clairement
reflété l’importance politique du sujet. Lors des débats, les membres du parti agrarien
ont défendu leur initiative en insistant sur le fameux « Dichtestress », soit la pression
grandissante sur le marché du travail et du logement, ainsi que sur les infrastructures
en raison de la croissance démographique. L’UDC a étoffé ces arguments avec des
statistiques cantonales montrant la surreprésentation des étrangers dans les prisons ou
leur dépendance à l’assurance-chômage. De l’autre côté, les arguments se sont
concentrés sur le danger que représente l’initiative pour l’économie helvétique et sur
le risque de tensions avec l’Union européenne. En effet, l’initiative ne serait pas
compatible avec la libre circulation des personnes. Cette incompatibilité pourrait ainsi
pousser Bruxelles à déclencher la clause guillotine et ainsi révoquer l’accord sur la libre
circulation ou encore les six accords des bilatérales I. Le mélange des catégories de
migrants, travailleurs ou réfugiés, a également été critiqué. Lors du vote, seule l’UDC a
soutenu son propre texte, qui a donc été refusé par 128 voix contre 49 et 2 abstentions.
Des arguments similaires ont été développés au Conseil des Etats. Ce dernier a
également refusé l’initiative par 34 voix contre 6. Bien que balayée par le parlement,
l’initiative a rapidement inquiété les opposants tant le risque d’une acceptation
populaire semblait réel. Ce front uni contre l’UDC a choisi de créer deux comités de
campagne afin que la gauche et la droite puissent convaincre leurs électeurs avec leurs
arguments respectifs. Au début de la campagne, la gauche a clairement exigé un
renforcement des mesures d’accompagnement contre la sous-enchère salariale et
pour améliorer les conditions de logement. Elle a même menacé de combattre la future
votation sur l’extension de la libre circulation des personnes à la Croatie si aucune
mesure n’était prise. L’économie a également rapidement abattu ses cartes. Craignant
une augmentation de la bureaucratie et des difficultés supplémentaires pour
embaucher du personnel étranger, Swissmem et l’Union Suisse des paysans ont exposé
leurs arguments dans une conférence de presse commune. La votation étant fixée au 9
février, soit peu après les fêtes de fin d’année, la campagne a été annoncée « courte et
brutale ». Et en effet, la guerre des images a été déclarée à la mi-décembre. Alors
qu’economiesuisse avait choisi de reprendre le visuel du « pommier » qu’il avait déjà
utilisé lors de la campagne sur les bilatérales, l’UDC a contre-attaqué avec une
campagne détournant le fameux pommier. La version de l’UDC montre le même arbre,
mais muni de racines étouffant la Suisse sous le slogan « La démesure nuit à la Suisse ».
Quelques jours avant les fêtes de fin d’année, l’UDC a également sorti ses chefs
d’entreprises pour défendre son initiative. Ainsi, Christoph Blocher (udc, ZH) et Thomas
Minder (sans parti, SH) ont estimé que la libre circulation des personnes était nuisible
pour la Suisse. En toute fin d’année, un premier sondage réalisé pour le

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 20.06.2013
EMILIA PASQUIER
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SonntagsZeitung et Le Matin Dimanche donnait de bonnes chances aux opposants à
l’initiative. 54% des sondés refuseraient l’initiative. Réponse finale le 9 février 2014. 74

Fâchée par les débats parlementaires sur la mise en œuvre de son initiative “pour le
renvoi des étrangers criminels”, qui selon elle ne respectent pas la volonté du peuple,
l’UDC a lancé une seconde initiative, dite de “mise en œuvre”. Déposée dûment signée
en décembre 2012 à la chancellerie, l’initiative prévoit d’inscrire dans la Constitution
des dispositions directement applicables de mise en œuvre de l’initiative. Ainsi, les
étrangers condamnés pour certaines infractions seraient expulsés du pays pour une
durée allant de cinq à quinze ans, l’expulsion en elle-même étant indépendante de la
sévérité de la sanction. En raison de la non prise en compte des dispositions non
impératives du droit international ainsi que de la définition restrictive de ses
dispositions impératives, le Conseil fédéral à déclaré l'initiative comme partiellement
invalide. De plus, il a recommandé le refus du reste du texte en raison des entorses au
principe de proportionnalité qu’entrainerait l'acceptation de cette initiative, ainsi que
de l'avancée parallèle de son propre projet de mise en oeuvre. Suite au débat au
Conseil national sur la modification des codes pénal et militaire, l’UDC s’est dite prête à
retirer l'initiative "de mise en œuvre" si le Conseil des Etats suit la ligne de son
homologue. Avant même que la chambre haute ne se prononce sur la modification des
codes pénal et militaire, le Conseil national a refusé à 131 voix contre 51 l’initiative de
mise en œuvre en mars de l’année sous revue. Les députés ont décidé de biffer de ce
texte la disposition limitant la définition du droit international à “l’interdiction de la
torture, du génocide, de la guerre d’agression, de l’esclavage ainsi que l’interdiction de
refouler la personne vers un Etat où elle risque d’être torturée ou tuée”. Cette version
du texte a alors été acceptée à 110 voix contre 51. Le Conseil des Etats a également opté
pour l’invalidation partielle de l’initiative concernant la définition restrictive du droit
international, tout en recommandant à 36 voix contre 4 de refuser l’initiative dans son
entier. Le débat qui a mené à de vives discussions sur les fondements de la démocratie
directe, notamment par rapport au respect de la volonté du peuple face aux processus
d’invalidation des initiatives populaires, a été suspendu dans l’attente du vote final au
sujet de la modification du code pénal et du code militaire. C’est en 2015 que ces deux
projets seront soumis au vote final.
En mars 2015, le Conseil national a accepté la version finale du texte, par 140 voix
contre 57 sans abstentions. Les opposants sont tous issus du groupe UDC, qui dès le
début s'était opposé à la suppression de la définition restrictive du droit international.
Même scénario au Conseil des Etats lors de la même session, avec cette fois 38 voix
pour et 6 voix contre. Une fois encore, les voix opposées proviennent toutes du parti
agrarien. Le peuple se prononcera sur la version définitive du peuple lors de la votation
populaire de février 2016. 75

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 10.12.2014
SOPHIE GUIGNARD

Le peuple s'est prononcé le 28 février 2016 sur l'initiative de mise en oeuvre. Le renvoi
des étrangers criminels avait été accepté en votation populaire en 2010. En raison de
contradictions avec les textes de loi internationaux, notamment les bilatérales et la
convention européenne des droits de l'Homme, le parlement avait proposé une mise en
oeuvre qui différait quelque peu du texte proposé par le parti agrarien. Celui-ci, fâché
par le non-respect littéral du texte, a lancé l'initiative dite "de mise en oeuvre", qui
proposait, en addition à la version de 2010, un catalogue d'effractions menant à
l'automaticité du renvoi. Cette liste, qui va du meurtre au viol, en passant par le
cambriolage ou la fraude aux assurances sociales, est en outre complétée par un
certain nombre de délits mineurs (infractions au code de la route, lésions corporelles
légères, par exemple) pouvant également conduire à l'expulsion en cas de récidive.
La campagne a été marquée par une mobilisation hors du commun, notamment du côté
de la société civile. En décembre 2015, trois comités distincts se déclaraient pour le
non: les partis bourgeois, secondés par les milieux économiques, une alliance des partis
de gauche, du parti écologistes ainsi que des syndicats, ainsi qu'un groupe d'ONG. Les
premiers sondages annonçaient un taux de 66% de oui. En décembre, 40 des 46
conseillers aux Etats ont lancé un appel contre l'initiative, les six non-signataires étant 5
conseillers UDC et l'indépendant Thomas Minder. Les milieux économiques, à
l'exception de l'USAM se sont engagés pour le non, economiesuisse annonçant toutefois
ne pas vouloir engager de moyens financiers dans la campagne. Au fur et à mesure que
le jour de la votation approchait, de plus en plus de milieux ont pris position
publiquement contre l'initiative: certains milieux religieux, un groupement de 180
professeur.e.s de droit, ainsi qu'un groupe de personnalités appelé "appel urgent
contre l'initiative inhumaine de l'UDC". Les gouvernements cantonaux de Zurich,

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 28.02.2016
SOPHIE GUIGNARD
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Soleure, Argovie, Bâle-ville et Berne ont également pris position contre l'initiative.
Les affiches de l'UDC reprenaient leur fameux mouton noir, chassé à coup de pied par
un mouton blanc, sis sur une surface rouge à croix blanche. Il a d'ailleurs été reproché
aux trois comités initiaux de s'être approprié les codes graphiques de l'union
démocratique du centre, sur leurs affiches représentant une botte militaire écrasant le
palais fédéral ou encore une boule de démolition tombant sur l'allégorie Helvetia. Ces
affiches ont plus tard dans la campagne laissé la place à celle de l'appel urgent, mettant
en scène un "non" géant en lettres noires, dans les trois langues.
Si l'UDC s'est retrouvée dans cette campagne seule contre tous, elle a dû également
faire face à des dissidences au sein de ses propres rangs. En effet, le conseiller national
zurichois Hans-Ueli Vogt a déclaré que l'initiative devait protéger les étranger.e.s issus
de la deuxième génération de l'automaticité des renvois. Il a été soutenu par les
sénateurs Roland Eberle, Alex Kuprecht et Hannes Germann, mais fortement critiqué
par la direction du parti, notamment Christoph Blocher. Il faut d'ailleurs signaler qu'une
augmentation importante des demandes de naturalisation a été observée durant la
campagne.
La nature du débat sur la mise en oeuvre a quelque peu différé de celle de l'initiative de
2010, en centrant le débat sur les droits de l'Homme ainsi que le respect des valeurs
suisses et de l'Etat de droit. La mobilisation de la société civile plus importante qu'en
2010 peut expliquer cet état de fait. L'UDC s'est quant à elle cantonnée à ses arguments
phares, à savoir la sécurité nationale et la primauté du droit suisse sur le droit étranger.
Le catalogue des délits proposé par l'union du centre a d'ailleurs été largement utilisé
par les opposants à l'initiative, afin de démontrer le caractère de bagatelle de certains
délits menant à une expulsion.
A l'issue de la campagne, le non l'a emporté dans les urnes à 58.9% contre 41.1% de oui.
Seuls trois cantons et trois demi-cantons se sont prononcés en faveur de l'initiative, à
savoir Uri, Schwyz, le Tessin, ainsi qu'Obwald, Nidwald et Appenzell Rhodes Intérieures.
L'analyse VOX de la votation met en lumière la plus importante participation depuis la
question de l'entrée dans l'espace économique européen en 1992. Une forte
mobilisation des milieux de gauche ainsi que des jeunes expliquent cette différence de
participation par rapport aux autres votations.
Les choix de votes sont fortement influencés par les appartenances politiques, la
grande majorité des votants ayant un parti préféré en ont suivi les mots d'ordre. Si le
PLR et le PDC avaient en 2010 fortement plébiscité l'initiative de base, ils en ont très
fortement rejeté la proposition de mise en oeuvre six ans après. Un net conflit entre
ouverture et traditions marque les choix de vote, les partisans d'une Suisse ouverte sur
le reste du monde ayant massivement rejeté l'initiative. De plus, le non augmente avec
le niveau de formation des votants, mais pas en fonction de l'âge. Les arguments qui
ont influencé le choix des votants sont, parmi les partisans du non, les mêmes que ceux
présentés par les comités d'opposition: l'initiative a été jugée trop extrême et
disproportionnée, les aspects juridiques de non-respect des Droits de l'Homme ainsi
que le court-circuitage du système judiciaire classique ont fortement pesé dans la
balance, de même que la menace que l'initiative faisait planer sur les étrangers bien
intégrés et les secondos. Chez les personnes favorables à la mise en oeuvre selon la
proposition de l'UDC, les arguments principaux étaient le renvoi conséquent des
étrangers criminels ainsi que l'importance de l'ordre et de la sécurité.
L'analyse APS des encarts publicitaires publiés dans les journaux témoigne également
de l'importance de la mobilisation pour deux des objets proposés en votation populaire
le 28 février. En effet, plus de 400 encarts ont été publiés pour l'initiative de mise en
oeuvre, 592 pour le tunnel du Gothard, contre 114 pour la spéculation sur les matières
premières et seulement 24 pour l'initiative "contre la pénalisation du mariage".
Concernant l'initiative de mise en oeuvre, 47% des encarts provenaient des partisans
de l'initiative, et 51% de ses opposants, et 2% étaient de nature neutre, quand elles
annonçaient un débat public, par exemple. Le contenu des encarts reprend les
principaux arguments de la campagne, à savoir l'importance du renvoi effectif des
étrangers, statistiques à l'appui, ainsi que l'ordre et la sécurité pour les partisans et le
caractère de violation des droits de l'Homme pour les opposants. De plus, de
nombreuses personnalités se sont prononcées en leur nom propre contre l'initiative.

Votation populaire du 28 février 2016

Participation: 63.1%
Oui: 1 375 057 (41.1%) / cantons 3 3/2
Non: 1 966 989 (58.9%) / cantons 17 3/2

Mots d'ordre
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- oui: UDC
- non: PS, Les Verts, PLR, PDC, succèssuisse, économiesuisse, Industrie- und
Handelskammer Zentralschweiz, Operation Libero, gouvernements des cantons de
Zurich, Soleure, Bâle-Ville, Argovie et Berne 76

Asylpolitik

Die SD blieben dennoch nicht inaktiv. Ende Jahr lancierten sie eine Volksinitiative «für
eine vernünftige Asylpolitik», mit welcher sie erreichen möchten, dass Asylsuchenden
grundsätzlich nur noch vorübergehend Asyl gewährt und eine Maximaldauer des
Verfahrens von sechs Monaten in der Verfassung festgeschrieben wird. Beschwerden
gegen einen negativen Asylentscheid sollten nicht mehr statthaft sein. Da der neu zu
schaffende Artikel 69 der Bundesverfassung gegen das Prinzip des non-refoulement
verstossen dürfte, sieht die Initiative in den Übergangsbestimmungen gleich auch noch
die Aufkündigung der entsprechenden völkerrechtlichen Verträge vor. 77

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 05.12.1990
MARIANNE BENTELI

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

Wohl auch mit dem Hintergedanken, im Wahljahr 1999 ihre Finanzpolitik ins rechte
Licht zu setzen, kündigte die FDP die Lancierung einer Volksinitiative für ein Steuer-
Moratorium an. Die FDP befürchtete, dass in Zukunft zu viele einzelne Steuerprojekte
an die Urne kämen, deren Auswirkungen auf das Steuersystem insgesamt nicht
genügend berücksichtigt würden. Obwohl es in den Kantonen Genf und Jura einige
Vorbehalte gab, beschloss die Delegiertenversammlung vom August in Freiburg
einstimmig und ohne grosse Diskussion die Lancierung der Initiative. 78

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 28.08.1999
DANIEL BRÄNDLI

Im Mai konnte die SP ihre Steuergerechtigkeitsinitiative einreichen. Nach den
ursprünglichen Plänen hätte die Volksinitiative bereits vor den Wahlen 2007 eingereicht
werden sollen. Die SP kündigte ein neues Mittel zum Unterschriftensammeln für
Initiativen und Referenden an: Ein „Referendum-Club“, dessen Mitglieder jeweils
mindestens 10 Unterschriften sammeln sollen. 79

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 06.05.2008
SABINE HOHL

Schon früh startete die SVP ihre Kampagne zur Initiative „gegen die
Masseneinwanderung“. An der Delegiertenversammlung in Reiden (LU) Ende November
wurde das eigene Begehren nicht nur einstimmig zur Annahme empfohlen, sondern
Parteipräsident Brunner (SG) wetterte auch gegen die Wirtschaft, der man immer die
nötigen Arbeitskräfte gegeben habe, die aber masslos geworden sei. Mit der SVP-
Initiative lasse sich die Zuwanderung, die Wohnraum- und Mobilitätsprobleme
verursache und zudem inländische Arbeitnehmer bedrohe, wieder besser steuern. Die
Personenfreizügigkeit hätte der Schweiz nicht gebracht, was versprochen worden sei.
Für ein souveränes Land sei es selbstverständlich, dass es selber bestimme, wer
einwandere und wer wie lange bleiben dürfe. Ende Jahr verschickte die Partei ihr
Extrablatt, eine parteieigene Kampagnenpostille, in alle Schweizer Haushalte. Diese
Kampagnenmassnahme scheint von der Volkspartei den klassischen Zeitungsinseraten
immer stärker vorgezogen zu werden. 80

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 29.12.2013
MARC BÜHLMANN

Die CVP konnte das Wahljahr 2015 mit einer ihrer beiden Familien-Initiativen einläuten.
Nur selten hatte die CVP bisher mit Volksinitiativen operiert. Mit ihren beiden Begehren
wollten sich die Christlichdemokraten aber im Wahljahr als traditionelle Familienpartei
positionieren. Allerdings hat es die Familienpolitik in der Schweiz traditionell schwer an
der Urne, wie die Zeitung LeTemps am Beispiel der Mutterschaftsversicherung
vorrechnete, die zwar 1945 in der Verfassung festgeschrieben, aber erst 2005
umgesetzt worden sei. 
Dass Familienpolitik in der Tat ein schwieriges Pflaster zu sein scheint, zeigte die
deutliche Ablehnung des ersten der beiden CVP-Volksbegehren: Anfang März
entschieden die Stimmbürgerinnen und -bürger überaus deutlich gegen das Anliegen

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 31.12.2015
MARC BÜHLMANN
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der Christlichdemokraten, das eine Steuerbefreiung von Kinder- und
Ausbildungszulagen verlangt hatte. Die VOX-Analyse zeigte, dass auch die
Anhängerschaft der CVP ihre Partei ziemlich im Stich gelassen hatte. Nur knapp die
Hälfte der Befragten, die angaben, Sympathien für die CVP zu haben, stimmten mit Ja.
Auch die zweite Initiative kämpfte schon zu Beginn des Wahljahres 2015 mit einigen
Schwierigkeiten. Zwar erhielt die Idee der Abschaffung der so genannten Heiratsstrafe
einigen Sukkurs, viel zu reden gab aber der Passus im Initiativtext, mit welchem die CVP
die Ehe als eine „auf Dauer angelegte und gesetzlich geregelte Lebensgemeinschaft von
Mann und Frau“ definierte. Dies stiess bei Organisationen, welche die Ansichten von
gleichgeschlechtlichen Paaren vertreten, auf grosse Kritik. Mit einem Gegenvorschlag
wollte die CVP ihr Anliegen für eine gerechtere Besteuerung von verheirateten Paaren
retten; dieser wurde aber vom Parlament verworfen. In den Medien wurde das Dilemma
der CVP thematisiert, die als katholisch konservative Partei das traditionelle Ehebild
vertreten müsse, sich gleichzeitig aber auch modernen Vorstellungen nicht
verschliessen wolle, um eine modernere Klientel nicht zu vergraulen. 81

Linke und ökologische Parteien

Von sich reden machte die Alternative Linke mit der von ihr lancierten und von der SP,
dem Schweizerischen Gewerkschaftsbund und der Unia mitgetragenen Volksinitiative
„Schluss mit den Steuerprivilegien für Millionäre (Abschaffung der
Pauschalbesteuerung)“. Nachdem die Pauschalbesteuerung in verschiedenen Kantonen
bereits abgeschafft worden war, forderte die AL eine Abschaffung auch auf
gesamtschweizerischer Ebene. Die Initiative wurde Ende Oktober mit 103'012 gültigen
Unterschriften eingereicht. 82

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 22.11.2012
MARC BÜHLMANN

Konservative und Rechte Parteien

An der Delegiertenversammlung vom Oktober wurde beschlossen, die Parteileitlinien
und das Parteiprogramm zu überarbeiten. Wie im Vorjahr angekündigt, lancierte die AP
zu Jahresbeginn eine Volksinitiative zur Abschaffung der direkten Bundessteuer.
Damit nahm sie ein altes Anliegen rechtsbürgerlicher und gewerblicher Kreise auf und
dokumentierte, dass sie trotz ihres Namens keine sogenannte Einthemenpartei ist.
Ihren Namen hat sie übrigens an ihrer Delegiertenversammlung vom 30. Juni um den
Zusatz «Die Freiheitlichen» ergänzt. 83

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 22.10.1990
MATTHIAS RINDERKNECHT

Die Schweizer Demokraten brachten ihre vor den Nationalratswahlen 1995 lancierte
Volksinitiative «Masshalten bei der Einwanderung!» nicht zustande. Sie wollten den
Grundsatz in die Verfassung schreiben, dass die jährliche Einwanderung das Ausmass
der Auswanderung des Vorjahres nicht übersteigen darf. 84

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 13.03.1997
EVA MÜLLER
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